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Zusammenfassung 

Der Zustand eines Wasserkörpers und seines Einzugsgebietes hinsichtlich des Natürlichkeitsgrades 

hydromorphologischer und hydrologischer Parameter beeinflusst in hohem Maße auch dessen allge-

meinen ökologischen Zustand. Daher ist der Wasserhaushalt ein relevanter Parameter bei der Bewer-

tung des ökologischen Zustands von Wasserkörpern bzw. des ökologischen Potenzials künstlicher 

(AWB) oder erheblich veränderter Wasserkörper (HMWB) im Rahmen der europäischen Wasserrahmen-

richtlinie (EG-WRRL). Der Wasserhaushalt bildet neben der Durchgängigkeit und der Morphologie eine 

der drei hydromorphologischen Qualitätskomponenten, die wiederum als unterstützende Parameter 

der biologischen Qualitätskomponenten (Phytoplankton, Makrophyten/Phytobenthos, Makro-

zoobenthos, Fischfauna) zu bewerten sind. 

Die vorliegende Wasserhaushaltsklassifizierung wurde im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Um-

welt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) ursprünglich zur Aufstellung der Bewirtschaftungspläne bis 

zum Jahr 2021 und die Erstellung ihrer Entwürfe (in 2020) im Zuge der Umsetzung der EG-WRRL verge-

ben. Aufgrund aktualisierter Datengrundlagen erfolgten nachträglich (von 2021 bis 2023) Anpassungen 

(s. Ausführungen am Ende von Kapitel 3). Die Wasserhaushaltsklassifizierung wurde für die insgesamt 

558 berichtspflichtigen Fließgewässerwasserkörper (im Folgenden auch FWK oder Wasserkörper) in 

Sachsen durchgeführt. Seewasserkörper und Grundwasserkörper waren nicht Bestandteil der Klassifi-

zierung. Zur Klassifizierung des Wasserhaushalts von Einzugsgebieten und Wasserkörpern liegt eine 

Verfahrensempfehlung der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) vor, die der Wasserhaus-

haltsklassifizierung in Sachsen als methodische Grundlage diente. Das Verfahren fußt auf einem daten-

basierten, induktiven Ansatz, der die Ermittlung einer 5-stufigen Klassifizierung gemäß WFD-Codelist 

hinsichtlich anthropogen bedingter hydrologischer und hydromorphologischer Belastungen ermög-

licht (Berechnungsverfahren). Die Belastungen werden dabei anhand verschiedener Klassifizierungs-

kriterien (in Sachsen insgesamt 15) erfasst und für jeden Wasserkörper bewertet. Aus den Einzelbewer-

tungen der Kriterien (Teilergebnisse) wird am Ende die Gesamtklassifizierung des Wasserhaushalts für 

einen Wasserkörper ermittelt. Diese quantitative Klassifizierung des Wasserhaushalts kann bei Bedarf 

durch eine qualitative Expertenbewertung ergänzt werden, beispielsweise bei unzureichender Daten-

lage oder auch zum Zweck einer Plausibilisierung der Bewertungen aus dem Berechnungsverfahren. In 

Sachsen wurde eine Kombination aus Berechnungsverfahren und Expertenbewertung angewandt. 

Dazu wurden Vertreter der unteren Wasserbehörden Sachsens, der Sächsischen Landesdirektionen 

(LDS), der Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) sowie des LfULG in die Expertenbewertung ein-

bezogen. 



 

13 

Im Ergebnis der Wasserhaushaltsklassifizierung (Gesamtklassifizierung) wurde bei mehr als der Hälfte 

der berichtspflichtigen Fließgewässerwasserkörper Sachsens (insgesamt 321 bzw. 57,5 %) ein gegen-

über dem gemäß EG-WRRL definierten Referenzzustand mäßig veränderter Wasserhaushalt festgestellt 

ᶂ =O=JLMF?KCD9KK= ᵛ ) ᴘᵘᶃᵋ ᴙᴗ 59KK=JCȎJH=J ᶂᴜᵌᴚ %) befinden sich nach Klassifizierungsverfahren ge-

genwärtig in einem guten Zustand (gering veränderter Wasserhaushalt, BK 2), während bei 183 Wasser-

körpern (32,8 %) ein stark veränderter Wasserhaushalt vorliegt (BK 4). Bei 12 Wasserkörpern wurde ein 

sehr stark bis vollständig veränderter Wasserhaushalt ermittelt (BK 5). Die Bewertungsklasse 1 (sehr 

gering bis unveränderter Wasserhaushalt) wurde in der Gesamtklassifizierung für keinen Wasserkörper 

ermittelt.  

Die Zusammensetzung der Gesamtklassifizierung kann im Detail anhand der Einzelbewertungen der 15 

Klassifizierungskriterien für spezifische Belastungen des Wasserhaushalts nachvollzogen werden. Wäh-

rend die Gesamtklassifizierung die Grundlagen für das Reporting an die Europäische Kommission bil-

det, liefern die Bewertungen der Klassifizierungskriterien wichtige Informationen für die anstehende 

Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass insbesondere 

gewässerstrukturelle Veränderungen durch Gewässerausbau und die Installation von Bauwerken im 

Gewässer sowie Auenveränderungen (Auenverlust und Einschränkung des Ausuferungsvermögens) 

den Wasserhaushalt bei einer Vielzahl der sächsischen Wasserkörper beeinträchtigen. Wasserentnah-

men und -einleitungen sowie Wirkungen von Stauanlagen (Retention, Rückstau) stellen für einzelne 

Wasserkörper merkliche Belastungen dar. Die Mehrheit der Wasserkörper ist von diesen Belastungen 

aber nicht oder nur sehr geringfügig betroffen. Durch die Landnutzungsformen in den Gesamteinzugs-

gebieten der Wasserkörper ist eine insgesamt mäßig starke Beeinträchtigung des Wasserhaushalts ge-

geben. Darüber hinaus bestehen regional Belastungen in den Bergbauregionen Sachsens (Mitteldeut-

sches Revier und Lausitz). Diese sind auf eine bergbaubedingt eingeschränkte Grundwasserkonnektivi-

tät einiger Wasserkörper aufgrund von Grundwasserabsenkungen zurückzuführen.  
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1 Hintergrund und Aufgabenstellung  
Bis zum Jahr 2027 sollen im Zuge der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) 

sämtliche Binnengewässer der EU-Mitgliedsstaaten, d. h. Fließgewässer, Seen, Übergangs- und Küsten-

gewässer, einen guten chemischen und ökologischen Zustand aufweisen. Bei künstlichen Oberflächen-

wasserkörpern (AWB, Artificial Water Bodies) oder erheblich veränderten Oberflächenwasserkörpern 

(HMWB, Heavily Modified Water Bodies) ist das gute ökologische Potenzial zu erreichen. Die Zustandser-

fassung dieser Gewässer erfolgt über die Bewertung der in der EG-WRRL benannten und konkretisierten 

Qualitätskomponenten. Für die Erfassung des ökologischen Zustands bzw. Potenzials sind primär die 

biologischen Qualitätskomponenten relevant (Phytoplankton, Makrophyten/Phytobenthos, Makro-

zoobenthos, Fischfauna). Zur Unterstützung können aber hydromorphologische Qualitätskomponen-

ten herangezogen werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Hydromorphologie eine geringe Rolle 

bei der Umsetzung der EG-WRRL spielt. Morphologie und hydrologische Verhältnisse in Gewässern be-

dingen die Habitatqualität und -vielfalt aquatischer Lebensräume in hohem Maße und stellen somit 

eine Schlüsselfunktion für den Zustand der Biozönosen dar. Weitgehend intakte, dynamische Gewäs-

serstrukturen auf der Basis möglichst natürlicher hydrologischer Verhältnisse sind eine Grundvoraus-

setzung für das Erreichen des guten ökologischen Zustands. Nach Anhang V EG-WRRL stellt der Wasser-

haushalt neben der Durchgängigkeit und der Morphologie eine von insgesamt drei hydromorphologi-

schen Qualitätskomponenten dar, die für Fließgewässer zu bewerten sind. Dabei sind für den Wasser-

@9MK@9DL <A= .9J9E=L=J ᵛ :>DMKK MF< :>DMKK<QF9EACᵘ KGOA= ᵛ4=J:AF<MF? RM %JMF<O9KK=JCȎJH=JFᵘ RM

berücksichtigen. 

Die Umsetzung der EG-WRRL ist in der Bundesrepublik Deutschland durch die Verordnung zum Schutz 

der Oberflächengewässer vom 20. Juni 2016 (Oberflächengewässerverordnung  ρOGewV) sowie durch 

das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz ρ  WHG) geregelt und erfolgt auf 

Ebene der Bundesländer. Für die Aufstellung der Bewirtschaftungspläne 2021 und deren Entwürfe 2020 

wurde im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) die 

vorliegende Wasserhaushaltsklassifizierung für die berichtspflichtigen Fließgewässerwasserkörper 

Sachsens (im Folgenden auch FWK oder Wasserkörper) durchgeführt. Dabei werden auch AWB und 

HMWB berücksichtigt. Seewasserkörper und Grundwasserkörper sind nicht Bestandteil der vorliegen-

den Klassifizierung. Die Ergebnisse der Wasserhaushaltsklassifizierung bilden ein unterstützendes Ele-

ment als Entscheidungsgrundlage zur Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne. 

Für die Wasserhaushaltsklassifizierung der Fließgewässerwasserkörper und ihrer Einzugsgebiete wird 

in Sachsen das von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser ᶂ* 5 ᶃ =EH>G@D=F= ᵛ4=J>9@J=F RMJ

)D9KKA>ARA=JMF? <=K 59KK=J@9MK@9DLK NGF #AFRM?K?=:A=L=F MF< 59KK=JCȎJH=JFᵘ ᶂMEHL et al., 2014a, b, 

2015, 2016) angewandt. Das Klassifizierungsverfahren wurde im Zuge zweier bundesweiter Praxistests 
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anhand ausgewählter Beispielgewässer erprobt und weiterentwickelt (MEHL et al., 2014b, 2018b). Dar-

über hinaus erfolgten bereits mehrere Anwendungen auf Landesebene (HOFFMANN et al., 2010a, b; MEHL 

et al., 2010; MÜHLNER et al., 2011; HOFFMANN et al., 2014; WEBER, 2015; SCHÖNROCK et al., 2019). Aus den 

Erkenntnissen des jüngsten Praxistests resultierte eine Überarbeitung der Handlungsanleitung (MEHL 

et al., 2018a). Diese bildet die methodische Grundlage für die vorliegende Wasserhaushaltsklassifizie-

rung. Dabei wird das Verfahren zunächst anhand sogenannter Klassifizierungskriterien (in Sachsen ins-

gesamt 15) auf Ebene der 558 berichtspflichtigen Fließgewässerwasserkörper angewandt. Die Kriterien 

decken die hydrologisch relevanten Eingriffs- bzw. Belastungstypen (PressureTypeCode) nach WFD-

Codelist ab. Die Bewertungen der Kriterien werden zu Belastungsgruppen zusammengefasst. Aus den 

Bewertungen der Belastungsgruppen ergibt sich die Gesamtklassifizierung eines Wasserkörpers, die 

letztlich maßgebend für das Reporting an die Europäische Kommission ist.  

Im Detail umfasste die Bearbeitung der Wasserhaushaltsklassifizierung die folgenden Schwerpunkte: 

  Datenübernahme, Datenverknüpfung/GIS-Erstellung, Datenanalyse, 

 flächendeckende Anwendung des Klassifizierungsverfahrens nach Berechnungsverfahren, 

 Anwendung des Klassifizierungsverfahrens nach Expertenbewertung zum Zweck einer Plausibilisie-

rung der Ergebnisse aus dem Berechnungsverfahren sowie zur Bewertung von Klassifizierungskri-

terien, auf die das Berechnungsverfahren mangels Datengrundlagen nicht angewandt werden 

konnte, 

  Dokumentation der Projektbearbeitung und -ergebnisse. 

Der vorliegende Projektbericht fasst die Ergebnisse der Wasserhaushaltsklassifizierung zusammen und 

dokumentiert die methodische Herangehensweise sowie die technische Umsetzung des Klassifizie-

rungsverfahrens. Dazu erfolgt vorab eine kurze Einführung in das Klassifizierungsverfahren (Kapitel 2) 

sowie die Dokumentation der verwendeten Datengrundlagen (Kapitel 3). Die Ergebnisse aus der Ver-

fahrensanwendung in Sachsen werden differenziert nach Teilergebnissen und Gesamtergebnissen dar-

gestellt. Die Teilergebnisse umfassen die Bewertungen der 558 Wasserkörper hinsichtlich der 15 Klas-

sifizierungskriterien (Kapitel 4.3 bis 4.17). Durch Aggregation der Kriterienbewertungen zu den Bewer-

tungen der Belastungsgruppen und zur Gesamtklassifizierung ergeben sich die Gesamtergebnisse (Ka-

pitel 5). Eine fachliche Interpretation der Projektergebnisse oder etwaige Empfehlungen und Auswei-

sungen von Maßnahmen aus Gründen des Wasserhaushalts sind nicht Bestandteil der vorliegenden 

Wasserhaushaltsklassifizierung. In Kapitel 6 werden jedoch Hinweise zur weiteren Verwendung der 

Klassifizierungsergebnisse gegeben. 
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Im Zeitraum von 2021 bis 2023 erfolgte im Zuge einer Anpassung der Wasserhaushaltsklassifizierung 

aus dem Jahr 2020 (Reporting an die EU-Kommission) eine Neuberechnung ausgewählter Klassifizie-

rungskriterien zu Wasserentnahme und Wassereinleitungen (Belastungsgruppen B und C), da aktuali-

sierte Datengrundlagen zu Wasserrechten zur Verfügung standen (vgl. Ausführungen am Ende von Ka-

pitel 3). Die Inhalte der Anpassung der Wasserhaushaltsklassifizierung waren nicht Bestandteil des Re-

portings an die EU-Kommission. 
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2  Methodik: Klassifizierungsverfahren gemäß LAWA-Empfehlung 

Den methodischen Rahmen der vorliegenden Wasserhaushaltsbewertung bildet die LAWA-Empfehlung 

zur Klassifizierung des Wasserhaushalts von Einzugsgebieten und Wasserkörpern. Das Klassifizierungs-

verfahren wird nachfolgend in seinen Grundzügen erläutert. Allgemeine Empfehlungen der LAWA zur 

Anwendung des Verfahrens sowie detaillierte Hintergründe zu dessen Herleitung sind in der aktuellen 

Handlungsanleitung (MEHL et al., 2018a) bzw. im Hintergrunddokument (MEHL et al., 2014b) beschrie-

ben. Im Vordergrund des vorliegenden Berichts stehen hinsichtlich der angewandten Methodik eher 

landesspezifische Verfahrensanpassungen, auf die an den entsprechenden Stellen hingewiesen wird. 

Der Klassifizierungsansatz folgt der Struktur der hydrologisch relevanten Eingriffs- bzw. Belastungsty-

pen (PressureTypeCode) nach WFD-Codelist. Für umfangreiche Erläuterungen und die Regelentwick-

lung für kausale Analysen (im Sinne von Einfluss und Wirkung auf die Parameter des Wasserhaushalts) 

sei auf MEHL et al. (2014b) verwiesen. Die Belastungstypen spiegeln hinreichend die Breite maßgeblicher 

anthropogener Eingriffe wider. 

Entsprechend der LAWA-Empfehlung werden bei den Referenzbedingungen im Sinne eines sehr guten 

ökologischen Zustands die Begriffsbestimmungen nach LAWA (2013a) zugrunde gelegt  ρLAWA AO, Ra-

)GF +GFALGJAF? 2=AD  ᵌ J:=ALKH9HA=J ' ᵛ%=OƆKK=JLQH=F MF< 0=>=J=FR:=<AF?MF?=Fᵘ ᶂ1L9F<ᵍ ᴖᴗᵋᴕᴞᵋᴗᴕᴖᴘᶃᵍ 

Allgemein 

ᵛ0=>=J=FR:=<AF?MF?=F =FLKHJ=;@=F =AF=E 9CLM=DD=F G<=J >Jɉ@=J=F 8MKL9F<ᵌ <=J <urch sehr geringe Be-

lastungen gekennzeichnet ist, ohne die Auswirkungen bedeutender Industrialisierung, Urbanisierung und 

Intensivierung der Landwirtschaft und mit nur sehr geringfügigen Veränderungen der physikalisch-che-

mischen, hydromorphologischen und bAGDG?AK;@=F  =<AF?MF?=Fᵋᵘ 

Wasserentnahme (aus Flüssen und Seen) 

ᵛ3E>9F? <=J #FLF9@E= >ɉ@JL FMJ RM K=@J ?=JAF?=J 4=JEAF<=JMF? <=K :>DMKK=K :ROᵋ FMJ K=@J ?=JAF?=J 4=Jᵧ

änderung der Abflussdynamik; Wasserspiegelveränderungen haben höchstens sehr geringfügige Auswir-

CMF?=F 9M> <A= /M9DALƆLKCGEHGF=FL=Fᵋᵘ 

Abflussregulierung (bei Flüssen) 

ᵛ MKE9Ⱥ <=J :>DMKKJ=?MDA=JMF? >ɉ@JL FMJ RM K=@J ?=JAF?=J 4=JƆFderung des Abflusses und der Abflussdy-

namik; Wasserspiegelschwankungen haben höchstens sehr geringfügige Auswirkungen auf die Qualitäts-

CGEHGF=FL=Fᵋᵘ 
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Die einzelnen Eingriffs- bzw. Belastungstypen entsprechend WFD-Codelist wurden in den der LAWA-

Verfahrensempfehlung nachfolgenden sechs übergreifenden Belastungsgruppen im Sinne von Haupt-

merkmalen der anthropogenen Beeinflussung des Wasserhaushalts gruppiert, um auf dieser Grundlage 

den Wasserhaushalt zu klassifizieren (Abbildung 1): 

 Belastungsgruppe A: Veränderungen/Nutzungen im Einzugsgebiet 

 Belastungsgruppe B: Wasserentnahmen 

 Belastungsgruppe C: Wassereinleitungen 

 Belastungsgruppe D: Gewässerausbau und Bauwerke im Gewässer 

 Belastungsgruppe E: Auenveränderungen 

 Belastungsgruppe F: Sonstige Belastungen 

Grundsätzlich sollen stets alle Belastungen bewertet werden, sowohl die auf der Einzugsgebietsebene 

des Oberflächenwasserkörpers als auch jene, die sich ggf. nur (weitgehend) direkt auf den konkreten 

Abschnitt eines berichtspflichtigen Gewässers erstrecken. 

Die entsprechend der Gewässernetzstruktur kumulativ wirksamen Eingriffe werden klassifiziert, indem 

über die Hierarchie und Struktur der Einzugsgebiete eine nach Abfluss- oder ggf. Einzugsgebietsantei-

len gewichtete Berücksichtigung von Belastungen aus Zuflussgebieten erfolgt. 
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Abbildung 1: gebildete Belastungsgruppen, die wichtigsten hydrologischen Auswirkungen der 
Belastungen und Zusammenhang mit den Parametern des Wasserhaushalts nach Anhang V 
WRRL bzw. OGewV, aus MEHL et al., (2014a) 
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In  

Abbildung 2 wird die bei MEHL et al. (2018a) empfohlene Vorgehensweise zur Klassifizierung des Was-

serhaushalts der Wasserkörper schematisch aufgezeigt. Dabei sind vor allem folgende Punkte zu be-

rücksichtigen: 

 Bei der Durchführung der Bewertungen auf Basis von statistischen Werten (z. B. Daten aus wasser-

wirtschaftlichen Informationssystemen) ist damit zu rechnen, dass im Einzelfall vorhandene inkon-

sistente Daten zu Fehlklassifizierungen führen. Jedes Ergebnis zu Klassifizierungskriterien sollte 

daher fachlich plausibilisiert  werden. Im Zweifel ist eine Expertenbewertung durchzuführen. 

  Innerhalb jeder Belastungsgruppe ist mindestens ein Kriterium  heranzuziehen und mit einer Be-

wertung zu versehen. Die nachfolgend aufgeführten Kriterien sind in jedem Fall zu bewerten (obli-

gatorische Kriterien), ggf. über eine Expertenbewertung: 

 A1 (Hydrologisch relevante Landnutzung), 

 B1 (Entnahme Oberflächenwasser), 

 C1 (Einleitung in Oberflächenwasser), 

 D1 (Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus), 

 E2 (Ausuferungsvermögen der Gewässer) 

 Klassifizierungskriterien, die für den jeweils betrachteten Raumausschnitt nicht relevant  sind, 

können unbewertet  bleiben. 

  Innerhalb der Belastungsgruppe F v1GFKLA?=  =D9KLMF?=Fᵘ sind abweichende und bisher nicht 

berücksichtigte Belastungen des Wasserhaushalts eines Wasserkörpers mittels eines oder mehre-

rer geeigneter, eigenständig festzulegender und zu dokumentierender Kriterien zusätzlich zu be-

rücksichtigen.  

Für jedes Kriterium ist die Bewertung anhand eines in der Regel GIS-gestützten und quantitativen Be-

rechnungsverfahrens oder alternativ mittels qualitativer Expertenbewertung  möglich. 
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 Wenn es angesichts der Datengrundlage zulässig ist, sollte bevorzugt das Berechnungsverfahren 

angewendet werden. Für solche Kriterien, für die keine Fachdaten zu bewertungsrelevanten Belas-

tungen in adäquaten Geodatenformaten in ausreichender Quantität und/oder Qualität zur Verfü-

gung stehen, kann auf die alternative Expertenbewertung zurückgegriffen werden. Vorab sollte je-

doch geprüft werden, ob Möglichkeiten der Anwendung alternativer Berechnungsverfahren  ge-

geben sind (MEHL et al., 2018b).  

 Bei der Expertenbewertung  können neben einer generellen qualitativen Einschätzung des Was-

serhaushaltszustandes eines Wasserkörpers auch die Bewertungsgrenzen aus dem entsprechen-

den Berechnungsverfahren als Richtwert  genutzt werden.  

 Je nach Kriterium (z. B. Entnahme Oberflächenwasser) kann bei der Expertenbewertung der Ein-

fluss oberliegender Wasserkörper zu berücksichtigen sein (Raumbezug: Gesamteinzugsgebiet). 

Hierfür ist ein gewichteter Mittelwert aus der einfachen Bewertung des Wasserkörpers und der 

nicht gerundeten  Bewertung der direkt oberhalb liegenden (und direkt in den zu betrachtenden 

Wasserkörper entwässernden) Wasserkörper zu berechnen. Gewichtungskoeffizient ist, wenn be-

kannt, der jeweilige Teilabfluss aus dem Teilgebiet oder alternativ die entsprechende Flächen-

größe. 

  Aus den bewerteten Kriterien wird nach dem Worst-Case-Prinzip  pro Wasserkörper innerhalb ei-

ner Belastungsgruppe das Kriterium mit der schlechtesten Bewertung ermittelt. Daraus ergibt sich 

die Bewertung einer Belastungsgruppe. 

 Aus den Bewertungen der Belastungsgruppen wird über das quadratische Mittel  die Gesamtklas-

sifizierung  für einen Wasserkörper berechnet. 
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Abbildung 2: Schema der empfohlenen Vorgehensweise zur Klassifizierung des Wasserhaushalts 
der Wasserkörper (WK), BG = Belastungsgruppe, aus MEHL et al., (2014a) 
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Tabelle 1 listet die gemäß Verfahrensempfehlung zu bewertenden Klassifizierungskriterien entsprechend 

ihrer Zugehörigkeit zu den sechs Belastungsgruppen auf. Zudem ist in der Tabelle vermerkt, welche der 

Kriterien bewertungsrelevant für die sächsischen Fließgewässerwasserkörper sind und inwieweit für diese 

Kriterien Informationen in Form von digitalen Fachdaten (in erster Linie Geodaten) in ausreichender Quali-

tät und Quantität verfügbar sind. Die Tabelle berücksichtigt bereits die für die sächsische Wasserhaushalts-

klassifizierung mit zwei Kriterien belegte Belastungsgruppe F  ρsonstige Belastungen (für Details zu den bei-

den Kriterien, s. Kapitel 4.16.1 und 4.17.1). 

Tabelle 1: Belastungsgruppen und Klassifizierungskriterien zur Klassifizierung des Wasserhaus-
halts von Wasserkörpern und Einzugsgebieten mit Angaben bezüglich ihrer Relevanz für Sach-
sen sowie zur landesweiten Datenverfügbarkeit  

Kürzel Bezeichnung Belastungsgruppe/Kriterium  Relevanz für 
Sachsen 

Datenverfügbar-
keit  

BG A Belastungsgruppe A: Veränderung Einzugsgebiet relevant verfügbar 
A1 Hydrologisch relevante Landnutzung  relevant verfügbar 
A2 Landentwässerung relevant verfügbar 

BG B Belastungsgruppe B: Wasserentnahmen relevant nicht vollständig 
B1 Entnahme Oberflächenwasser relevant nicht vollständig 
B2 Einstaubewässerung relevant nicht verfügbar 
B3 Entnahme Grundwasser relevant nicht vollständig 

BG C Belastungsgruppe C: Wassereinleitungen relevant nicht vollständig 
C1 Einleitung  in Oberflächenwasser relevant nicht vollständig 
C2 Einleitung ins Grundwasser relevant nicht vollständig 

BG D Belastungsgruppe D: Gewässerausbau relevant verfügbar 
D1 Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus relevant verfügbar 
D2 Verbindung zum Grundwasser relevant verfügbar 
D3 Retentionswirkung von Stauanlagen relevant verfügbar 
D4 Rückstauwirkung und Kolmation durch Stauanlagen relevant verfügbar 

BG E Belastungsgruppe E: Auenveränderung relevant verfügbar 
E1 Flächenverlust an natürlichem Auenraum relevant nicht vollständig 
E2 Ausuferungsvermögen der Auengewässer relevant verfügbar 
E3 Eindeichung und Gewässerprofileintiefung nicht relevant - - - 

BG F Belastungsgruppe F: Sonstige Belastungen - Berg-
baugebiete 

relevant* verfügbar 

F1 Zusätzliche Verdunstung über Tagebauseen relevant* verfügbar 
F2 Beeinträchtigung der Grundwasserkonnektivität durch 

bergbaubedingte Grundwasserabsenkung 
relevant* verfügbar 

Kriterien fett markiert: obligatorische Kriterien innerhalb der Belastungsgruppen 
Kriterien kursiv markiert: Kriterium wird in Sachsen nicht bewertet 
* in Sachsen relevant für Bergbaugebiete  
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Die Bewertung der Klassifizierungskriterien erfolgt adäquat nach der bekannten 5-stufigen Skala ent-

sprechend Anhang V EG-WRRL (QualityStatusCode nach WFD16-Codelist) (Tabelle 2). Damit erfolgt eine 

bewusste Abweichung von der Vorgabe gemäß WFD-Codelist, wonach bei den hydromorphologischen 

und den physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten eine 3-stufige Bewertungsskala anzuwen-

den ist. Die 5-stufige Bewertungsskala gewährleistet aber eine größere Nachvollziehbarkeit der Klassi-

fizierung und vor allem eine differenziertere Abbildung von Maßnahmenwirkungen im Hinblick auf die 

Bewertung des Zustandes, was die Nachvollziehbarkeit wasserwirtschaftlicher Bewirtschaftungsmaß-

nahmen verbessert. Dies ist ein Gesichtspunkt, der gerade mit Blick auf politische und administrative 

Entscheidungen als fundamental erachtet wird. Die Möglichkeit der Umwandlung der 5-stufigen Bewer-

tungsskala in die 3-stufige Skala ist jederzeit gegeben (s. auch Kapitel 6.1).  

Gemäß Artikel 4 (3) EG-WRRL können Oberflächenwasserkörper unter bestimmten Voraussetzungen als 

künstlich (AWB, Artificial Water Body) oder erheblich verändert (HMWB, Heavily Modified Water Body) 

eingestuft werden. Beide Gewässerkategorien können demnach keinen guten ökologischen Zustand 

aufweisen, da es sich um menschlich geschaffene Wasserkörper (AWB) oder solche Wasserkörper, die 

infolge physikalischer Veränderungen in ihrem Wesen durch den Menschen erheblich verändert wurden 

(HMWB), handelt. Infolgedessen gilt für AWB und HMWB das ᵛ@Ȏ;@KL= ȎCGDG?AK;@= .GL=FRA9Dᵘ als Re-

ferenzbedingung. Das höchste ökologische Potenzial stellt denjenigen Zustand dar, bei dem der biolo-

gische Zustand so weitgehend wie möglich den Zustand des am ehesten vergleichbaren (natürlichen) 

Oberflächenwasserkörpers widerspiegelt. Als Konsequenz ergibt sich bei der Wasserhaushaltsklassifi-

zierung in der Gesamtklassifizierung die Verwendung einer 4-stufigen Skala für als AWB oder HMWB 

ausgewiesene Wasserkörper. Die im Berechnungsverfahren ermittelten KlassifizierungswerL= ᵛᴖᵘ MF<

ᵛᴗᵘ O=J<=F >ɉJ :=A<= )9L=?GJA=F NGF 59KK=JCȎJH=JF <=E=FLKHJ=;@=F< =AF@=ALDA;@ 9DK ᵛ?ML=K .GL=FRA9Dᵘ

<=K 59KK=J@9MK@9DLK =AF?=GJ<F=L MF< =J@9DL=F <=F )D9KKA>ARA=JMF?KO=JL ᵛᴗᵘ ᶂTabelle 2). 

Tabelle 2: 5-stufige und 4-stufige Klassifizierungsskalen gemäß Anhang V WRRL (QualitySta-

tusCode nach WFD16-Codelist) zur Klassifizierung des Zustands bzw. des Potenzials des Wasser-

haushalts natürli cher bzw. künstlicher oder erheblich veränderter Wasserkörper  

Natürliche Wasserkörper Künstliche/erheblich veränderte Wasserkörper  

Klasse Zustand des Wasserhaushalts Klasse Potenzial des Wasserhaushalts 

1 unverändert bis sehr gering verändert 2 gering verändert 
2 gering verändert 
3 mäßig verändert 3 mäßig verändert 
4 stark verändert 4 stark verändert 
5 sehr stark bis vollständig verändert 5 sehr stark bis vollständig verändert 

  



 

25 

3 Datengrundlagen und Datenaufbereitung 

Gemäß der LAWA-Handlungsanleitung sollte bei hinreichender Datenlage aus Gründen der Objektivität 

stets dem Berechnungsverfahren der Vorzug gegenüber einer qualitativen Expertenbewertung einge-

räumt werden (s. auch Ausführungen in Kapitel 2). Essenziell für die Anwendung des Berechnungsver-

fahrens sind daher entsprechende Datengrundlagen. Grundsätzlich sind zwei Kategorien von Datens-

ätzen erforderlich: 

   Basisgeometrien der berichtspflichtigen Wasserkörper und ihrer Einzugsgebiete, 

   Fachdaten zu hydrologischen Kennwerten sowie bewertungsrelevanten Belastungen entspre-

chend der WFD-Codelist 2016, die eine Berechnung der Kriterienbewertungen erlauben. 

Im Zuge der Praxistests zum Klassifizierungsverfahren (MEHL et al., 2014b, 2018b) wurde ein Datenkata-

log mit Angaben von Mindestanforderungen an die relevanten Datensätze erarbeitet bzw. weiterentwi-

ckelt. Auf Basis des Datenkatalogs wurden die in Tabelle 3 aufgeführten (Geo)Daten von zuständigen 

Behörden und Fachbetrieben über das LfULG, oder durch das LfULG selbst, bereitgestellt. 

Tabelle 3: Zusammenstellung der Datengrundlagen für die Wasserhaushaltsklassifizierung 

Nr. thematischer Bezug bereitgestellte Datensätze  
Krite-
rien Quelle Stand 

1 Grundlagen     
1.1 Fließgewässernetz amtliches digitales Gewässernetz (alle 

Fließgewässer) 
- LfULG 2020 

1.2 stehende Gewässer amtliches digitales Gewässernetz (alle 
stehenden Gewässer) 

- LfULG 2020 

1.3 WRRL-
Fließgewässerwasserkörper 

berichtspflichtige Wasserkörper der 
Fließgewässer (FWK) 

alle LfULG 2020 

1.4 WRRL-Seewasserkörper berichtspflichtige Wasserkörper der 
Standgewässer (SWK) 

- LfULG 2020 

1.5 Grundwasserkörper - B3, C2 LfULG 2020 
1.6 Einzugsgebiete der 

Wasserkörper 
- Eigeneinzugsgebiete der 
berichtspflichtigen 
Fließgewässerwasserkörper 

- Gesamteigeneinzugsgebiete der 
berichtspflichtigen 
Fließgewässerwasserkörper (mit 
Gebietsanteilen Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, 
Tschechische Republik, Polen) 

- Teileinzugsgebiete 

 

- 

 

- 

 

- 

LfULG 

 

LfULG 

 

LfULG 

2020 

 

2020 

 

2020 
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Nr. thematischer Bezug bereitgestellte Datensätze  
Krite-
rien Quelle Stand 

2 Gewässerstruktur      
2.1 Gewässerstrukturkartierung Gewässerstrukturkartierung der 

Fließgewässer 2013 ρ  2016, Vor-Ort-
Verfahren (Haupt- und 
Einzelparameter) 

D1, D2, 
D4, E2 

LfULG 2020 
(akt. 

Stand) 

2.3 Lage und Art von 
Querbauwerken 

Querbauwerksdatenbank B1 LfULG 2020 

2.5 Volumen der 
Seen/Seewasserkörper 

morphometrische Daten zu zehn Seen; 
Vollstauflächen s. 4.4 

D3 LTV 2018 

3 Landnutzung     
3.1 Landbedeckung/-nutzung 

Corine-Landcover 
Corine-Landcover 2018 (für 
Gesamteinzugsgebietsanteile 
außerhalb Sachsens) 

A1 EEA 2018 

3.2 Biotop- und Nutzungstypen Biotop- und Landnutzungskartierung 
Sachsens - BTLNK (für 
Gesamteinzugsgebietsanteile 
innerhalb Sachsens) 

A1 LfULG 2010 

3.7 Ent- und/oder 
Bewässerungsbedürftigkeit 

- potenzielle Drainageflächenanteile 
für Acker- und Grünlandflächen 

- digitales Meliorationskataster 
Landkreis Bautzen 

A2 

A2 

LfULG 

Landratsamt 
Bautzen 

2013 

2016 

4 Wassernutzung und Sied-
lungswasserwirtschaft  

    

4.1 Benutzungen von 
Oberflächenwasser: 
Einleitungen/Entnahmen 

a) Entnahmestellen aus 
Fachinformationssystem 
Wasserrechtlicher Vollzug (FIS WrV) mit 
Entnahmemengen  

b) Einleitungsstellen kommunale 
Kläranlagen 

c) Einleitungsstellen aus 
Fachinformationssystem 
Wasserrechtlicher Vollzug (FIS WrV) mit 
Einleitmengen ρ  Tatbestand OW 
Einleitung von sonstigem Wasser (das 
kein Abwasser ist)  

d) juristische Wasserrechte (Entnahme-
/Einleitungsstellen mit 
Mengenangaben) Sachsen-Anhalt für 
Einzugsgebietsanteil der Weißen Elster 

e) Entnahme-/Einleitungsstellen mit 
Mengenangaben für Gewässer, die aus 
Thüringen nach Sachsen entwässern  

B1 

 

C1 

C1 

 

B1, C1 

 

B1, C1 

 

LfULG 

 

LfULG 

LfULG 

 

LHW 

 

TLUBN 

 

2021 

 

2020 

2023 

 

2019 

 

2019 
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Nr. thematischer Bezug bereitgestellte Datensätze  
Krite-
rien Quelle Stand 

4.2 Benutzungen von 
Grundwasser: 
Einleitungen/Entnahmen 

a) Entnahmestellen aus 
Fachinformationssystem 
Wasserrechtlicher Vollzug (FIS WrV) mit 
Entnahmemengen 

b) Einleitungsstellen aus 
Fachinformationssystem 
Wasserrechtlicher Vollzug (FIS WrV)  ρ
Tatbestand Stoffeintrag 

c) juristische Wasserrechte (Entnahme-
/Einleitungsstellen mit 
Mengenangaben) Sachsen-Anhalt für 
Einzugsgebietsanteil der Weißen Elster  

d) Einleitungsstellen mit 
Mengenangaben für Gewässer, die aus 
Thüringen nach Sachsen entwässern 

B3 

 

C2 

 

B3, C2 

 

C2 

LfULG 

 

LfULG 

 

LHW 

 

TLUBN 

2021 

 

2023 

 

2019 

 

2019 

4.4 Lage, Speicherangaben und 
Betriebsregime  von 
Talsperren 

Stauanlagen und Vollstauflächen D3 LTV 2018/ 
2019 

5 Hydrologie      
5.4 Flächendeckende 

Regionalisierungen zu MNQ 
Abflussregionalisierung Sachsen B1, B3, 

C1, C2, 
D3, F1 

LfULG 2016 

5.5 prognostizierter 
langjähriger Gesamtabfluss 
2021 ρ  2050 

Modelldaten KliWES 2.0, Szenario 
RCP8.5_1 und WEREX33 (Großraum 
Leipzig) 

B1, B3, 
C1, D3 

LfULG 2022 

6 Auen     
6.1 Morphologische 

(historische) Auen: Lage, 
Ausdehnung 

historische Aue E1 LfULG 2016 

6.2 Rezente (aktuelle) Auen 
(HQ100) 

- Hochwassergefahrenkarte Sachsens 
mit Überflutungsflächen HQ100 (nur 
für Elbe-Flussgebiet durchgängig 
verfügbar; in anderen Flussgebieten 
auf Ortslagen beschränkt) 

- Intensitätskarte HQ100 (ergänzt 
Hochwassergefahrenkarte außerhalb 
von Ortslagen)  

beide Datensätze nur für Gewässer 1. 
Ordnung und Bundeswasserstraßen 
verfügbar 

E1 

 

E1 

 

 

LfULG 

 

LfULG 

 

 

2019 

 

2019 

 

 

7 Geologie und Grundwas-
ser 
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Nr. thematischer Bezug bereitgestellte Datensätze  
Krite-
rien Quelle Stand 

7.8 Bewertung des 
mengenmäßigen Zustands 
der Grundwasserkörper 

in 1.5 enthalten B3, C2 LfULG 2015 

8 Sonstige Daten     

8.2 Tagebauseen (mit 
Differenzierung aktiver       
Tagebau, TBS in Befüllung, 
Befüllung abgeschlossen) 

a) Geometrien der Tagebauseen 
(mitteldeutsches Revier, Ostsachsen) 

b) Entnahmen/Einleitungen aus/in 
Vorfluter und Grundwasser 

F1 

B1, B3, 
C1, C2 

LMBV 

LMBV, 
MIBRAG, 

LEAG 

2018 

2018/ 
2019 

8.3 Bergbau a) durch Bergbau abgedichtete 
Gewässer (Ostsachsen, Westsachsen) 

b) bergbaubeeinflusste/-veränderte 
Fließgewässer (Ostsachsen, 
Westsachsen) 

c) Grundwasserabsenkungstrichter 

D2 

F2 

F2 

LfULG 

LfULG 

LfULG 

2018 

2018 

2019 

8.5 natürliche 
Nadelwaldstandorte 

Potenzielle Natürliche Vegetation 
(PNV) Sachsen (Maßstab 1: 50.000) 

A1 LfULG 
(SCHMIDT et 
al., 2002) 

2002 

8.6 Verdunstungsrate reale Evapotranspiration aus GWN 
Viewer, Basismodell Stoffbilanz Ist-
Zustand 

F1 LfULG 1988 - 
2014 

Abkürzungen: EEA (European Environment Agency), LEAG (Lausitz Energie Bergbau AG), LfULG (Säch-
sisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie), LHW (Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt), LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft mbH), LTV (Landestalsperrenverwaltung Sachsen), MIBRAG (Mitteldeutsche Braun-
kohlegesellschaft mbH), TLUBN (Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz) 
'E (9@J ᴗᴕᴗᴖ OMJ<=F ɉ:=J <9K $9;@AF>GJE9LAGFKKQKL=E ᵛ59KK=JJ=;@LDA;@=J 4GDDRM?ᵘ ᶂ$'1-WrV) landes-

weit aktualisierte bzw. zusätzliche Datengrundlagen zu Wasserentnahmen und Wassereinleitungen, so-

wohl von Oberflächenwasser als auch von Grundwasser, bereitgestellt. Die neu verfügbaren Daten wur-

den auf signifikante Unterschiede gegenüber dem Datenstand von 2018 überprüft. Die Prüfung erfolgte 

>ɉJ <A= 29L:=KLƆF<= ᵛ#FLF9@E=ᶈ :D=AL=F NGF 59KK=Jᵘ MF< ᵛ54 #FLF=@E=F NGF 59KK=Jᵘ ᶂ:=AF@9DL=F

Oberflächen- und Grundwasserentnahmen, vgl. Nummern 4.1a und 4.2a des Datenkatalogs, Tabelle 3) 

KGOA= ᵛ-5 #AFD=ALMF? NGF KGFKLA?=E 59KK=J ᶂ<9K C=AF :O9KK=J AKLᶃᵘ ᶂ:=AF@9DL=L #AFD=ALMF?=F AF -:=Jᵧ

flächenwasser in Ergänzung zu Einleitungen durch Kläranlagen, vgl. Nummer 4.1c des Datenkatalogs, 

Tabelle 3ᶃ MF< ᵛ%5 1LG>>=AFLJ9? AF <9K %JMF<O9KK=Jᵘ ᶂ:=inhaltet Einleitungen in das Grundwasser, vgl. 

Nummer 4.2b des Datenkatalogs, Tabelle 3). Im Zuge der Prüfung dieser Daten wurde bei den ersten 

drei genannten Tatbeständen gegenüber den Datenständen aus dem Jahr 2018 eine signifikant höhere 

Anzahl an Einträgen festgestellt. Damit erhöhte sich die bekannte Gesamtmenge für Oberflächenwas-
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ser- bzw. Grundwasserentnahmen sowie für Einleitungen in Oberflächenwasser beträchtlich. Vor die-

sem Hintergrund wurde eine NeubeJ=;@FMF? <=J )D9KKA>ARA=JMF?KCJAL=JA=F  ᴖ ᶂᵛ#Ftnahme Oberflächen-

O9KK=Jᵘᶃᵌ  ᴘ ᶂᵛ#FLF9@E= %JMF<O9KK=Jᵘᶃ MF< !ᴖ ᶂᵛ#AFD=ALMF? AF -:=J>DƆ;@=FO9KK=Jᵘᶃ <MJ;@?=>ɉ@JLᵋ )JAᵧ

terien, die keine signifikante Änderung der Datenlage erfuhren, wurden nicht neu berechnet (Kriterium 

C2). 

Über die in Tabelle 3 aufgelisteten Daten hinaus wurde die Verfügbarkeit weiterer Daten für die Wasser-

haushaltsklassifizierung geprüft. Für einzelne Themenbereiche standen zum Zeitpunkt der Projektbe-

arbeitung keine Datensätze zur Verfügung. In einigen Fällen konnten nicht verfügbare Daten durch al-

ternative Datensätze kompensiert werden: 

  Für das Kriterium A1 (hydrologisch relevante Landnutzung)  waren hochaufgelöste Flächeninfor-

mationen aus dem ATKIS (Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem) verfüg-

bar. Deren Nutzung erfolgte nach eingehender Prüfung jedoch nicht, da eine verfahrensgerechte 

Aufbereitung der Daten aufgrund thematischer Überschneidungen der verschiedenen ATKIS-Ebe-

nen nicht umgesetzt werden konnte. Hochaufgelöste Landnutzungsdaten aus dem Landbede-

ckungsmodell LBM-DE2012, die als alternative Datengrundlage angefragt wurden, standen nicht 

zur Verfügung. Daher wurde die Datengrundlage für Kriterium A1 entsprechend der Punkte 3.1 und 

3.2 des Datenkatalogs umgesetzt.  

   Zur Ermittlung der Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts aufgrund von Landentwäs-

serung (Kriterium A2) waren keine exakten Angaben zu Art und Umfang von künstlich entwässer-

ten Flächen in Sachsen verfügbar. Diese Daten wurden anhand von Informationen zu potenziellen 

Drainageflächenanteilen kompensiert (Punkt 3.7).  

   Zum Thema v #AFKL9M:=OƆKK=JMF?ᵘ ᶂ)JAL=JAME  ᴗᶃ lagen keine landesweit vollständigen Infor-

mationen vor. Das Kriterium deckt jedoch einen für die Wasserhaushaltsklassifizierung Sachsens 

relevanten Belastungsparameter ab. Daher erfolgt die Bewertung mittels Expertenbewertung (s. 

auch Kapitel 4.2).  

   Die Themen v 2=A;@=ᵘ ᶂ)JAL=JAME "ᴘ ρ0=L=FLAGFKOAJCMF? NGF 1L9M9FD9?=Fᶃ MF< ᵛĹ:=JD=ALMFᵧ

?=Fᵘ ᶂ ᴖᵌ !ᴖ ρEntnahme von bzw. Einleitung in Oberflächenwasser) sollten die verfügbaren 

Daten der Punkte 4.4 bzw. 4.1 des Datenkatalogs als Zusatzinformationen ergänzen, standen je-

doch für das vorliegende Projekt nicht zur Verfügung. 
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4 Anwendung des Klassifizierungsverfahrens und Teilergebnisse 

4.1 Allgemeine Hinweise zur Verfahrensanwendung und zu landesspezifischen 

Anpassungen 

Im Vorfeld der Wasserhaushaltsklassifizierung wurden in Abstimmung mit dem LfULG die 14 Klassifizie-

rungskriterien der LAWA-Handlungsanleitung hinsichtlich ihrer Relevanz für die sächsischen Fließge-

wässerwasserkörper geprüft. Dabei wurden mit Ausnahme von Kriterium E3 (Verlust von wasserhaus-

haltsbezogenen Auenfunktionen) alle übrigen Kriterien als relevant eingestuft (s. auch Tabelle 1 in Ka-

pitel 2). Da in den Tagebaugebieten des Mitteldeutschen Reviers und der Lausitz von zusätzlichen, re-

gional wirkenden Belastungen auf den Wasserhaushalt der dortigen Fließgewässerwasserkörper aus-

zugehen ist, erfolgte zusätzlich die Bewertung der Belastungsgruppe F (sonstige Belastungen) anhand 

der speziell für die Verfahrensanwendung in Sachsen konzipierten Klassifizierungskriterien F1 (zusätz-

liche Verdunstung über Tagebauseen) und F2 (Beeinträchtigung der Grundwasserkonnektivität durch 

bergbaubedingte Grundwasserabsenkung). Die beiden Kriterien wurden nur auf solche Fließgewässer-

wasserkörper angewandt, die als bergbaubeeinflusst eingestuft wurden. Details zur methodischen Um-

setzung der Kriterien F1 und F2 sind den Kapiteln 4.16 bzw. 4.17 zu entnehmen. 

Das LAWA-Verfahren zur Klassifizierung des Wasserhaushalts wurde auf insgesamt 558 berichtspflich-

tige Fließgewässerwasserkörper im Freistaat Sachsen und auf deren Einzugsgebiete angewandt (Abbil-

dung 3). Davon sind 120 Wasserkörper als erheblich verändert (HMWB) und zwei Wasserkörper als 

künstlich (AWB) eingestuft. Für diese beiden Wasserkörpertypen gilt eine gesonderte Regelung bei der 

Ermittlung der Gesamtklassifizierung (s. Kapitel 2, Tabelle 2). Die sächsischen Seewasserkörper und 

Grundwasserkörper waren nicht Bestandteil der vorliegenden Wasserhaushaltsklassifizierung. 

In den nachfolgenden Unterkapiteln 4.3 bis 4.17 erfolgt  ρdifferenziert nach den zu bewertenden Klas-

sifizierungskriterien ρ  die Dokumentation zur Anwendung des Berechnungsverfahrens mit Fokus auf 

dessen methodischer und technischer Umsetzung sowie den daraus resultierenden Teilergebnissen 

(Bewertungsergebnisse der Klassifizierungskriterien). Dementsprechend gliedern sich die Unterkapitel 

der einzelnen Kriterien in jeweils zwei weitere Unterkapitel. 
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  Kapitel 4.x.1: Dokumentation der Methode zur Kriteriumbewertung anhand des jeweiligen Kriteri-

umsteckbriefs entsprechend der LAWA-Verfahrensempfehlung (MEHL et al., 2018a). Landesspezifi-

sche Verfahrensanpassungen sind im jeweiligen Steckbrief gekennzeichnet und werden im An-

schluss an den Steckbrief näher erläutert. Sofern keine landesspezifische Verfahrensanpassung an-

gegeben ist, wurde bei der Berechnung einer Kriteriumbewertung entsprechend der LAWA-Emp-

fehlung verfahren. Die Kriterien F1 und F2 (Kapitel 4.16 und 4.17) wurden eigens für die Anwendung 

in Sachsen konzipiert und stellen damit vollständig einen landesspezifischen Ansatz dar. 

   Kapitel 4.x.2: Bewertungsergebnis für das jeweilige Kriterium (Teilergebnis). Die Teilergebnisse 

bilden die Grundlage für die spätere Ermittlung der Bewertungen der Belastungsgruppen sowie zur 

Ermittlung der Gesamtklassifizierung eines Wasserkörpers (Gesamtergebnisse, s. Kapitel 5). 
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Abbildung 3: Übersichtskarte der 558 berichtspflichtigen Fließgewässerwasserkörper Sachsens 

'F <=F 1L=;C:JA=>=F <=J )JAL=JA=F :=>AF<=F KA;@ B=O=ADK MFL=J <=J 0M:JAC ᵛ09ME:eRM?ᵘ F?9:=F RMJ

räumlichen Bezugsebene, auf die sich die Bewertung des jeweiligen Kriteriums bezieht und für die ent-

sprechende Informationen zu Belastungen des Wasserhaushalts vorliegen müssen. Je nach betrachte-

ter Belastung variiert die räumliche Bezugsebene zwischen dem Eigeneinzugsgebiet eines Wasserkör-

pers, dem Gesamteinzugsgebiet eines Wasserkörpers oder dem Wasserkörper selbst als Bezugsebene. 

Für die vorliegende Wasserhaushaltsklassifizierung werden die drei Raumbezugsebenen wie folgt auf-

gefasst: 
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  Wasserkörper:  

 Oberflächenwasserkörper (OWK): Einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines oberirdi-

schen Gewässers gemäß Artikel 2, EG-WRRL bzw. § 3 WHG.  ρBei Kriterien mit diesem Raum-

bezug werden Belastungen direkt im Wasserkörper oder im direkten Umfeld bewertet (z. B. 

physische Veränderungen des Gewässerbetts oder Uferbereichs); betrifft Kriterien D1, D2, D4, 

E2 und F2. Für die Wasserhaushaltsklassifizierung in Sachsen werden von den OWK aus-

schließlich die Fließgewässerwasserkörper (FWK) betrachtet. 

 Grundwasserkörper (GWK): Abgegrenzte Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehre-

rer Grundwasserleiter gemäß Artikel 2, EG-WRRL bzw. § 3 WHG.  ρGrundwasserkörper sind 

nicht Gegenstand der vorliegenden Wasserhaushaltsklassifizierung, werden aber als unter-

stützende Parameter bei der Bewertung einiger Klassifizierungskriterien (B3, C2) herangezo-

gen.  

 Eigeneinzugsgebiet (EEZG): Gebiet, aus dem über die oberirdischen Zuflüsse eines Wasserkörpers 

und den Wasserkörper selbst der gesamte Oberflächenabfluss an einem bestimmten Punkt in ei-

nen unterhalb liegenden Wasserkörper gelangt. ρ Bei Kriterien mit diesem Raumbezug müssen 

sämtliche Belastungen im Eigeneinzugsgebiet eines Wasserkörpers berücksichtigt werden (z. B. 

Verlust an natürlichem Auenraum: Hier sind alle Auenflächen im Eigeneinzugsgebiet in die Bewer-

tung einzubeziehen.); betrifft Kriterien B2 und E1. 

 Gesamteinzugsgebiet (GEZG): Menge der EEZG, deren Gewässer direkt oder indirekt in das EEZG 

des jeweiligen Wasserkörpers entwässern. Konkret ergeben sich die GEZG aus 

 dem EEZG des jeweiligen Wasserkörpers, 

 den EEZG von direkt in den jeweiligen Wasserkörper zufließenden Gewässern, 

 den EEZG sämtlicher oberhalb des jeweiligen Wasserkörpers liegender Wasserkörper und den 

EEZG ihrer Zuflüsse, die indirekt (d. h. über die EEZG anderer Wasserkörper) in den jeweiligen 

Wasserkörper entwässern.  

 Bei Kriterien mit diesem Raumbezug muss der kumulative Einfluss  der jeweils betrachteten 

Belastung im GEZG des zu bewertenden Wasserkörpers  ρalso aller oberhalb liegenden Was-

serkörper ρ  berücksichtigt werden. Bei Wasserentnahmen sind beispielsweise alle Entnah-

men im Gesamteinzugsgebiet des zu bewertenden Wasserkörpers relevant; betrifft Kriterien 

A1, A2, B1, B3, C1, C2, D3 und F1. 
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4.2 Expertenbewertung  

4.2.1 Hintergrund der Anwendung in Sachsen 

Die Ergebnisse des jüngsten Praxistests zum Verfahren der Wasserhaushaltsklassifizierung haben ge-

zeigt, dass nicht immer zu sämtlichen bewertungsrelevanten Belastungen des Wasserhaushalts Daten 

für eine valide Anwendung des Berechnungsverfahrens verfügbar sind oder aber verfügbare Datensätze 

(Datenbanken) nicht immer vollständig sind (MEHL et al., 2018b). Gemäß LAWA-Verfahrensempfehlung 

kann die Bewertung eines Wasserkörpers alternativ zum Berechnungsverfahren auch qualitativ über 

eine Expertenbewertung erfolgen, wenn für eine Anwendung des Berechnungsverfahrens keine ausrei-

chende Datengrundlage verfügbar ist (Kapitel 2). Darüber hinaus kann das Instrument der Expertenbe-

wertung aber auch zur Plausibilisierung der über das Berechnungsverfahren ermittelten Kriterienbe-

wertungen herangezogen werden. Letzteres wurde bei der Wasserhaushaltsklassifizierung in Baden-

Württemberg seitens der zuständigen Behörden angeregt und daraufhin in den dort angewandten Klas-

sifizierungsansatz integriert und erfolgreich angewandt (SCHÖNROCK et al., 2019). In diesem Zuge wur-

den die Bewertungen einzelner Wasserkörper angepasst und dadurch eine höhere Belastbarkeit der 

Bewertungen erzielt. 

Die Anwendung der Expertenbewertung im Sinne einer Plausibilisierung des Berechnungsverfahrens 

bietet sich insbesondere an, um vereinzelt auftretende Datenlücken abzufangen. Datenlücken können 

sich beispielsweise aufgrund von nicht eingetragenen Wasserrechten oder auch aufgrund fehlender 

landesweiter Informationen zu einer spezifischen Belastung ergeben. Letzteres betraf in Sachsen bei-

spielsweise die Einstaubewässerung (Kriterium B2). In anderen Fällen konnten fehlende Datengrundla-

gen durch Schätzungen oder Modelldaten kompensiert werden. So wurden aufgrund einer nicht lan-

desweit umgesetzten Digitalisierung von Meliorationsplänen aus DDR-Zeiten für das Klassifizierungs-

CJAL=JAME ᵛ*9F<=FLOƆKK=JMF?ᵘ ᶂ ᴗᶃ D9F<=KO=AL= +odellschätzungen zur Landentwässerung als alter-

native Datengrundlage herangezogen. Bei den Daten zu Wasserrechten fehlten standardisierte Anga-

ben zu saisonalen Entnahmen bzw. Einleitungen, so dass hier bei der Angabe von Tages- oder Monats-

werten zur Hochrechnung auf eine entsprechende Jahresmenge jeweils Annahmen getroffen werden 

mussten. Auch in solchen Fällen kann eine Plausibilisierung der Bewertungen aus dem Berechnungs-

verfahren die Belastbarkeit der Bewertungsergebnisse nochmals erhöhen. Des Weiteren kann es vor-

kommen, dass Experten mit fundiertem Detailwissen über ein bestimmtes Gewässer (Regionalkennt-

nisse) die gegenwärtige Belastungssituation in einem Wasserkörper gegenüber der datentechnisch er-

fassten Situation und den darauf basierend berechneten Bewertungen, trotz guter Datenlage, anders 

einschätzen und gegenüber dem Berechnungsverfahren zu einer anderen Bewertung kommen. In 
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Sachsen erfolgte die Anwendung des Klassifizierungsverfahrens in Abstimmung mit dem LfULG daher 

in einer Kombination aus Berechnungsverfahren und Expertenbewertung. 

4.2.2 Grundsätze für die Expertenbewertung in Sachsen 

Für die Expertenbewertung in Sachsen wurden folgende Grundsätze festgelegt: 

 Als Experten werden solche Personen angesehen, die neben einschlägiger fachlicher und berufli-

cher Qualifikation über Detailwissen einzelner Fließgewässer verfügen (Regionalkenntnisse) und 

die somit im Stande sind, eine objektive Einschätzung des hydrologischen und hydromorphologi-

schen Zustands der zu bewertenden Fließgewässer hinsichtlich der durch die Klassifizierungskrite-

rien abgedeckten Belastungen vorzunehmen. 

   Eine Expertenbewertung kann immer nur separat für einen einzigen Wasserkörper zu dessen Be-

wertung hinsichtlich eines der Klassifizierungskriterien abgegeben werden. Dabei kann immer nur 

eine einzige Expertenbewertung abgegeben werden. Diese kann von einem einzigen Experten 

stammen oder aber eine konsolidierte Bewertung darstellen, auf die sich mehrere Experten ver-

ständigt haben. 

 Eine Expertenbewertung ist für einen Wasserkörper vorzunehmen, wenn: 

 für ein Klassifizierungskriterium keine Datengrundlage existiert, um über das Berechnungs-

verfahren eine Bewertung für den jeweiligen Wasserkörper zu ermitteln (Fall A). Dieser Fall 

trifft bei den Kriterien B2 und C2 für alle 558 Fließgewässerwasserkörper zu, bei Kriterium E1 

für insgesamt 339 Wasserkörper; 

 die Bewertung eines Klassifizierungskriteriums aus dem Berechnungsverfahren von einem 

#PH=JL=F 9DK ᵛFA;@L HD9MKA:=Dᵘ =AF?=KLM>L OAJ<(Fall B). Dieser Fall kann eintreten, wenn auf-

grund mangelnder Qualität und/oder Quantität von Daten keine valide Anwendung des Be-

rechnungsverfahrens möglich ist. Wird eine Bewertung aus dem Berechnungsverfahren als 

ᵛFA;@L HD9MKA:=Dᵘ =AF?=KLM>Lᵌ =J>GD?L ɉ:=J <A= #PH=JL=F:=O=JLMF? =AF= FH9KKMF? <=J )JAL=JAᵧ

umbewertung für den betroffenen Wasserkörper durch den zuständigen Experten. Diese Ex-

pertenbewertung geht dann anstelle der Bewertung aus dem Berechnungsverfahren in die 

Gesamtklassifizierung ein. Das Ergebnis aus dem Berechnungsverfahren wird dementspre-

chend verworfen. Wird ein Ergebnis aus dem Berechnungsverfahren für einen Wasserkörper 

9DK ᵛHD9MKA:=Dᵘ =AF?=KLM>Lᵌ OAJ< <A= :=J=;@F=L=  =O=JLMF? ɉ:=JFGEE=F MF< ?=@L AF <A= %=ᵧ

samtklassifizierung ein. Dieser Ablauf der Expertenbewertung für den Fall B ist in Abbildung 4 

(s. nachfolgendes Kapitel) skizziert.  
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 Es wird empfohlen, auch solche Bewertungen aus dem Berechnungsverfahren zu plausibilisieren 

und bei Bedarf über die Expertenbewertung anzupassen, die auf einer vermeintlich sicheren Daten-

grundlage basieren. Daher erfolgt bei der Wasserhaushaltsklassifizierung in Sachsen die Plausibili-

sierung der Ergebnisse aus dem Berechnungsverfahren durch ausgewählte Experten für aller 558 

Fließgewässerwasserkörper über sämtliche Kriterienbewertungen. 

 Bei der Anpassung einer Bewertung aus dem Berechnungsverfahren kann über die Expertenbewer-

tung sowohl eine Anpassung der Bewertung nach oben (Aufwertung) als auch nach unten (Abwer-

tung) erfolgen. 

 Auch bei der Expertenbewertung ist stets der im jeweiligen Kriteriumsteckbrief angegebene räumli-

che Bezug des Kriteriums zu berücksichtigen (Wasserkörper, Eigeneinzugsgebiet des Wasserkör-

pers, Gesamteinzugsgebiet des Wasserkörpers; s. Ende Kapitel 4.1). 

 Die Expertenbewertung wird in Sachsen ρ sowohl für Fall A, als auch für Fall B  ρdurch mehrere In-

stanzen durchgeführt (uWB, LDS, LTV, LfULG). Alle beteiligten Instanzen müssen sich am Ende bei 

jedem Wasserkörper auf eine einzige, gemeinsame Bewertung verständigen. Dies gilt ebenso für 

solche Wasserkörper, die über Landkreisgrenzen hinweg verlaufen und somit in Zuständigkeit 

mehrerer unterer Wasserbehörden liegen. Kann keine Einigung auf eine gemeinsame Bewertung 

eines Wasserkörpers erzielt werden, oder kann die Abstimmung zwischen den Landkreisen nicht 

erfolgen, wird über alle vorliegenden Bewertungen zum jeweiligen Wasserkörper die mittlere Be-

wertung gebildet (Vorgehensweise in Kapitel 4.2.3 erläutert; s. auch Abbildung 4 im nachfolgenden 

Kapitel). 

 Wasserkörper, die im Berechnungsverfahren hinsichtlich eines Kriteriums nicht bewertet wurden, 

weil das Kriterium für den betroffenen Wasserkörper nicht relevant ist (betrifft beispielsweise viele 

Wasserkörper bei den Kriterien F1 und F2  ρBergbaugebiete), können ρ wenn eine entsprechende 

Begründung vorliegt ρ im Zuge der Expertenbewertung dennoch bewertet werden. Umgekehrt 

können Wasserkörper, die im Berechnungsverfahren bewertet wurden über die Expertenbewer-

LMF? @AFKA;@LDA;@ =AF=K <=J )JAL=JA=F 9M;@ 9DK ᵛFA;@L :=O=JL=Lᵘ =AF?=KLM>L O=J<=Fᵌ O=FF <A= #PH=Jᵧ

ten zu dem Schluss kommen, dass das jeweilige Kriterium für diesen Wasserkörper nicht relevant 

ist (beispielsweise wenn ein Wasserkörper aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten gar nicht 

von einer bestimmten Belastung betroffen sein kann).  
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4.2.3 Anwendung der Expertenbewertung und Synthese mit dem Berechnungsverfahren 

Im Zuge der Expertenbewertung wurden Vertreter der 13 unteren Wasserbehörden Sachsens (uWB), der 

Sächsischen Landesdirektion (LDS) der Standorte Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie der Landestal-

sperrenverwaltung Sachsen (LTV) und des LfULG einbezogen. Die Expertenbewertung konzentrierte 

sich dabei auf diejenigen Klassifizierungskriterien, für die keine ausreichende Datengrundlage zur vali-

den Anwendung des Berechnungsverfahrens vorlagen. Das betraf insbesondere die Kriterien der Belas-

tungsgruppen B und C sowie Kriterium E1 (Tabelle 1 in Kapitel 2). Grundsätzlich bestand bei der Exper-

tenbewertung aber die Möglichkeit, die über das Berechnungsverfahren ermittelten Bewertungen für 

sämtliche bewertungsrelevanten Kriterien durch eine Expertenbewertung zu plausibilisieren und gege-

benenfalls anzupassen. Anpassungen von Ergebnissen aus dem Berechnungsverfahren wurden dabei 

ausschließlich von den uWB sowie für Kriterium D3 (Retentionswirkung von Stauanlagen) durch die LTV 

vorgenommen. Von insgesamt drei uWB wurden keine Expertenbewertungen übermittelt. Seitens der 

LDS sowie seitens des LfULG erfolgte ausschließlich eine Plausibilisierung der Bewertungen aus dem 

Berechnungsverfahren sowie eine Übergabe schriftlicher Stellungnahmen, ohne die Abgabe von Exper-

tenbewertungen zu einzelnen Wasserkörpern. 

Da hinsichtlich der Bewertung von Wasserkörpern in Zuständigkeit mehrerer unterer Wasserbehörden 

keine Abstimmungen zu einer konsolidierten Bewertung des Wasserkörpers erfolgten, wurde für diese 

Wasserkörper die endgültige Expertenbewertung anhand des längengewichteten Mittels über die Ex-

pertenbewertungen aller für den Wasserkörper zuständigen unteren Wasserbehörden ermittelt. Lag für 

einen Wasserkörper mit Zuständigkeiten mehrerer unterer Wasserbehörden nur von einer zuständigen 

Behörde eine Expertenbewertung vor, so wurde die Expertenbewertung ebenfalls über das längenge-

wichtete Mittel mit der anteiligen Bewertung aus dem Berechnungsverfahren verrechnet. Bei Kriterium 

D3 (Retentionswirkung von Stauanlagen) wurden die Expertenbewertungen der unteren Wasserbehör-

den zusätzlich mit der Bewertung der LTV verrechnet und über das arithmetische Mittel die finale Be-

wertung eines Wasserkörpers ermittelt. Lag für einen Wasserkörper keine Expertenbewertung seitens 

der zuständigen unteren Wasserbehörde, aber eine Expertenbewertung der LTV vor, so wurde diese 

anstelle der Bewertung aus dem Berechnungsverfahren übernommen. Abbildung 4 skizziert den ge-

nauen Ablauf der Expertenbewertung für die verschiedenen Szenarien. 
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Tabelle 4: Umfang an Expertenbewertungen im Verhältnis zu Bewertungen aus dem Berech-

nungsverfahren, dif ferenziert  nach Klassifizierungskriterien  

Kriterium   Verhältnis EB/BV 
A1 Landnutzung 0,7 % 
A2 Landentwässerung 0,5 % 
B1 Entnahmen Oberflächenwasser 12,5 % 
B2 Entnahmen Oberflächenwasser 100,0 %a 
B3 Entnahmen Grundwasser 4,5 % 
C1 Einleitungen Oberflächenwasser 5,7 % 
C2 Einleitungen Grundwasser 100,0 % 
D1 Gewässerausbau 2,7 % 
D2 Grundwasserverbindung 1,6 % 
D3 Stauanlagen 13,3 % 
D4 Rückstauwirkung 5,7 % 
E1 Auenverlust 57,5 %b 
E2 Ausuferung 3,6 % 
F1 Verdunstung Tagebauseen 36,6 %c 
F2 Grundwasserverbindung Bergbau 32,7 %d 
Legende 

Anteil EB Umfang EB 
0 % der Wasserkörper keine 

> 0 % - < 10 % gering 
10 % - < 50 % mäßig 
50 % - < 100 % hoch 

100 % vollständig 
a Prozentangabe bezieht sich auf 337 Wasserkörper, da 221 Wasserkörper hinsichtlich Kriterium B2 
nicht bewertet wurden. 
b Prozentangabe bezieht sich auf 405 Wasserkörper, da 153 Wasserkörper hinsichtlich Kriterium E1 
nicht bewertet wurden. 
c Prozentangabe bezieht sich auf 41 Wasserkörper; davon wurden neun Wasserkörper nicht im Berech-
nungsverfahren bewertet, jedoch in der Expertenbewertung, da eine Bergbaubeeinflussung im Sinne 
des Kriteriums vorliegt. Sechs der 41 Wasserkörper wurden im Berechnungsverfahren zunächst be-
O=JL=L MF< AF <=J #PH=JL=F:=O=JLMF? 9DK ᵛFA;@L :=O=JL=Lᵘ =AF?=KLM>Lᵌ <9 C=AF=  =J?baubeeinflussung 
im Sinne des Kriteriums vorliegt. 
d Prozentangabe bezieht sich auf 52 Wasserkörper; davon wurden neun Wasserkörper in der Experten-
:=O=JLMF? 9DK ᵛFA;@L :=O=JL=Lᵘ =AF?=KLM>Lᵌ <9 C=AF=  =J?:9M:==AF>DMKKMF? AE 1AFF= <=K )JAL=JAMEK
vorliegt. 
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Abbildung 4: skizzierter Ablauf der Expertenbewertung zur Plausibilisierung  der Bewertungen 
aus dem Berechnungsverfahren (Fall B) 
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Tabelle 4 dokumentiert, differenziert nach den 15 Klassifizierungskriterien, den Umfang an durchge-

führten Expertenbewertungen anhand des Verhältnisses zwischen der Anzahl an Expertenbewertungen 

und der Anzahl an Bewertungen auf Basis des Berechnungsverfahrens (Verhältnis EB/BV). Die Kriterien 

B2 und C2 wurden aufgrund fehlender Datengrundlagen vollständig, d. h. für alle Fließgewässerwasser-

körper, für die das jeweilige Kriterium relevant ist, über Expertenbewertungen betrachtet. Bei Kriterium 

E1 (Flächenverlust an natürlichem Auenraum) ist der hohe Anteil an Wasserkörpern, die mittels Exper-

tenbewertung bewertet wurden, auf die Tatsache zurückzuführen, dass im Zeitraum der Projektbear-

beitung keine landesweiten Datengrundlagen für Gewässer 2. Ordnung vorlagen und diese daher voll-

ständig mittels Expertenbewertung betrachtet werden mussten 

Bei denjenigen Klassifizierungskriterien, für die aufgrund von aktuelleren Datengrundlagen eine Neu-

berechnung erfolgte (betrifft Kriterien B1, B3 und C1), wurden die bestehenden Expertenbewertungen 

übernommen. 

Nach Betrachtung aller 558 berichtspflichtigen Wasserkörper Sachsens hinsichtlich der 15 Klassifizie-

rungskriterien wurden in der vorliegenden Wasserhaushaltsklassifizierung insgesamt 6.958 Einzelbe-

wertungen vorgenommen (558 Einzelbewertungen je Kriterium, sofern alle Wasserkörper bewertet 

wurden). Davon wurden 5.531 Bewertungen (79,5 %) auf Basis des Berechnungsverfahrens ermittelt 

und 1.197 Bewertungen (17,2 %) über Expertenbewertungen. Bei 230 Bewertungen (3,3 %) erfolgte die 

Ermittlung der finalen Bewertung durch das längengewichtete Mittel aus Berechnungsverfahren und 

Expertenbewertung. 
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4.3 Kriterium A1  ρHydrologisch relevante Landnutzung  

4.3.1 Methodik zur Ermittlung der K riteriumbewertung  

Belastungsgruppe A Veränderungen/Nutzungen im Einzugsgebiet 
Kriterium  A1  Hydrologisch relevante Landnutzung Beschreibung 
Formelzeichen BKLN Raumbezug Gesamteinzugsgebiet Bewertung des flächengewichteten Mittel-

werts der hydrologisch relevanten Landnut-
zungsklassen im Einzugsgebiet entsprechend 
des Natürlichkeitsgrades des Wasserhaus-
halts 

Wasserkörpertyp Fließgewässer OW, GW 

Belastungen 2.1       
4.3.1    
4.3.6 

Diffuse Quellen: Ablauf aus Siedlungsgebieten  
Hydrologische Änderung: Landwirtschaft  
Hydrologische Änderung: Andere 

Datengrundlage Formelz. Einheit Datenquelle 
Zeitlicher Bezug aktueller Status - - aktuelle Landnutzungsaufnahme 

Räumlicher Bezug Gesamteinzugsgebiet des Was-
serkörpers (Gewässersystem) 

ὃ  km² WRRL-Datensatz 

Bewertungsgröße Bewertungsklasse der hydrolo-
gisch relevanten Landnutzung 

ὄὑ  - Bewertungsverfahren 

Bezugsgröße Fläche der hydrologisch rele-
vanten Landnutzung 

ὃ  km² Corine Landcover (europäisch einheitlicher Da-
tensatz mit Landbedeckung - http://www.corine. 
dfd.dlr.de), andere Landnutzungskartierungen 
(bei entsprechender Übersetzung der Klassen) 

Bewertungsmaßstab 

Berechnungsverfahren Expertenbewertung  
Berechnung der flächengewichteten mittleren Bewertungsklasse 
über dem Gesamteinzugsgebiet:  
 
 
 

Abschätzung des Einflusses der aktuellen Landnutzung im Ein-
zugsgebiet auf die Veränderung des Wasserhaushalts des zu 
bewertenden Wasserkörpers; Beurteilungskriterium: 
Liegt eine Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushaltes 
durch die Art der Landnutzung vor, und wie intensiv ist diese?  

Landnutzungsklasse (entsprechend 3-stelligem 
Corine Landcover-Schlüssel, x - alle Ziffern)  

Ge- 
wicht  

G 
BKLN  Qualitative Beurteilung  

323 (Sklerophytenvegetation), 324 (Wald-Strauch-Über-
gangsstadien), 31x (Wälder), 312 (natürliche Nadelwäl-
der), 33x (offene Flächen ohne oder mit geringer Vegeta-
tion), 4xx (Feuchtflächen), 5xx (Wasserflächen) 

1 x 1 

keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des 
Landschaftswasserhaushalts  
sehr hoher Anteil naturnaher Vegetationsbedeckung 

312f (Nadelholzforste), 321 (natürliches Grünland), 
322 (Heiden und Moorheiden) 1 x 2 

geringe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaus-
halts; mittlerer bis hoher Anteil naturnaher Vegetations-
bedeckung 

14x (künstlich angelegte, nicht landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche), 211 (nicht bewässertes Ackerland), 
22x (Dauerkulturen), 23x (Grünland), 24x (heterogene 
landwirtschaftliche Flächen) 

1 x 3 

mäßige Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts; 
vorwiegende landwirtschaftliche Nutzung, dabei relativ ho-
her Anteil extensiver und kulturlandschaftsorientierter Nut-
zungsformen 

112 (nicht durchgängig städtische Prägung), 121 (In-
dustrie- und Gewerbeflächen), 212 (bewässertes 
Ackerland), 213 (Reisfelder) 

3 x 4 

hohe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts  
vorwiegende intensive landwirtschaftliche/gartenbauliche  
Nutzung oder signifikante Beeinflussung durch versiegelte 
Flächen 

111 (durchgängig städtische Prägung), 122 (Straßen, 
Eisenbahn); 123 (Hafengebiete), 124 (Flughäfen), 13x 
(Abbauflächen, Deponien, Baustellen) 

3 x 5 
sehr hohe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaus-
halts; dominanter Anteil der versiegelten Flächen 

Abbildung 5: landesspezifisch angepasster Kriteriumsteckbrief für Kriterium A1  ρHydrologisch 
relevante Landnutzung 

Passagen in Rot: landesspezifische Verfahrensanpassung für Sachsen  

ὄὑ  
В Ὃ ὃz ὄzὑ

В Ὃ ὃz
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Die Berechnung des Klassifizierungskriteriums A1 erfolgt weitestgehend verfahrenskonform  gemäß 
der LAWA-Handlungsanleitung entsprechend den Angaben im Kriteriumsteckbrief (s. o.). Dabei wur-
den die Bewertungsklassen 4 und 5 konform mit der Handlungsanleitung der LAWA mit einer zusätzli-
chen Gewichtung (Faktor 3) versehen. Dadurch werden insbesondere Siedlungsflächen als gravie-
rende Belastungsindikatoren stärker über dieses Kriterium abgebildet, so dass sich deren Einfluss auf 
den Landschaftswasserhaushalt adäquater in der Kriteriumbewertung widerspiegelt. 
 

Als landesspezifische Verfahrensanpassung wurden anhand von Daten zur Potenziell Natürlichen Ve-

getation (PNV) Sachsens (SCHMIDT et al., 2002) nicht-natürliche Nadelwaldstandorte (Nadelholzforste)  

ermittelt und der Bewertungsklasse 2 zugeordnet. 

4.3.2 Bewertungsergebnis Kriterium A1  ρHydrologisch relevante Landnutzung 

Abbildung 6 zeigt die Bewertung der sächsischen Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Kriterium A1, 

die sich nach dem Berechnungsverfahren aus der flächengewichteten mittleren Bewertungsklasse in-

nerhalb des Gesamteinzugsgebiets eines berichtspflichtigen Wasserkörpers ergibt. Bei vier Wasserkör-

pern wurde das Ergebnis aus dem Berechnungsverfahren durch eine Expertenbewertung angepasst. 

Insgesamt wurden gut 70 % der Wasserkörper (392 Wasserkörper) mit Klasse 3 bewertet, d. h. es liegt 

eine mäßige Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts aufgrund der Landnutzungsformen im 

Gesamteinzugsgebiet vor. Hier überwiegen landwirtschaftliche Nutzflächen mit einem hohen Anteil ex-

tensiver und kulturlandschaftsorientierter Nutzungsformen. Mehr als 20 % der Wasserkörper (118) wei-

sen einen gering beeinträchtigten Landschaftswasserhaushalt auf (Bewertungsklasse 2). In den Ge-

samteinzugsgebieten dieser Wasserkörper ist ein mäßiger bis hoher Anteil an naturnaher Vegetations-

bedeckung vorhanden. Bei 13 Wasserkörpern (2,3 %) ist der Landschaftswasserhaushalt aufgrund einer 

überwiegend naturnahen Vegetationsbedeckung im Gesamteinzugsgebiet (z. B. Wälder und Feuchtflä-

chen) gar nicht oder nur sehr geringfügig beeinträchtigt (Bewertungsklasse 1). Die Wasserkörper in den 

Bewertungsklassen 1 und 2 sind vorwiegend in den Heidegebieten Nordsachsens und der Lausitz sowie 

in den Mittelgebirgslagen zu finden. Bei 35 Wasserkörpern (6,3 %) wurde eine hohe Beeinträchtigung 

des Landschaftswasserhaushalts aufgrund der vorherrschenden Landnutzungsformen ermittelt. Die 

Einzugsgebiete dieser Wasserkörper sind durch intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen und einen 

signifikanten Anteil versiegelter Flächen geprägt und daher unter anderem in den Ballungsgebieten 

Sachsens (Dresden, Leipzig, Chemnitz-Zwickau) zu finden. In die Bewertungsklasse 5 (sehr hohe Beein-

trächtigung des Landschaftswasserhaushalts) wurde keiner der sächsischen Wasserkörper eingestuft. 

Bei der Einschätzung der Bewertungsergebnisse zu Kriterium A1 ist zu berücksichtigen, dass eine Diffe-

renzierung hinsichtlich des Detailierungsgrades der kartierten Landnutzungsformen vorliegt. So sind 

die Landnutzungsinformationen im sächsischen Anteil der Gesamteinzugsgebiete der Wasserkörper 
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durch die BTLNK detaillierter erfasst, als es in den außerhalb Sachsens liegenden Einzugsgebietsantei-

len der Fall ist. Dort musste auf die gröber aufgelösten Landnutzungsdaten von Corine Landcover zu-

rückgegriffen werden. 

 

Abbildung 6: Klassenverteilung der OWK - Kriterium A1 

a bei FWK in Zuständigkeit mehrerer uWB (s. Kapitel 4.2.3) 
b Kriteriumbewertung geht in die Bewertung der Belastungsgruppe ein (Worst-Case-Prinzip) 
c bei diesen FWK sind die Bewertungen beider Kriterien für die Bewertung der Belastungsgruppe rele-

vant 

Von insgesamt 525 Wasserkörpern bildet deren jeweilige Bewertung hinsichtlich Kriterium A1 nach dem 

Worst-Case-Prinzip die Bewertung der Belastungsgruppe A (Kapitel 5.2). Bei 202 dieser 525 Wasserkör-

per ist die Bewertung von A1 identisch mit der von Kriterium A2, so dass sich bei diesen Wasserkörpern 

die Bewertung der Belastungsgruppe aus beiden Kriterien ergibt. 
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Abbildung 7: Bewertung der Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Kriterium A1  ρHydrolo-
gisch relevante Landnutzung  
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4.4 Kriterium A2  ρLandentwässerung 

4.4.1 Methodik zur Ermittlung der Kriteriumbewertung  

Belastungsgruppe A Veränderungen/Nutzungen im Einzugsgebiet 

Kriterium  A2 Landentwässerung Beschreibung 

Formelzeichen BKLE Raumbezug Gesamteinzugsgebiet Bewertung des Flächenanteils der 

künstlichen Landentwässerung durch 

Dräne, Schöpfwerke, Siele, Gräben 

(Bodenentwässerung) am gesamten 

Einzugsgebiet 

Wasserkörpertyp Fließgewässer OW 

Belastungen 4.3.1 Hydrologische Änderung: Landwirtschaft 

Datengrundlage Formel-

zeichen 

Einheit Datenquelle 

Zeitlicher Bezug aktueller Status - -  

Räumlicher Bezug Gesamteinzugsgebiet des Wasserkör-

pers (Gewässersystem) 

ὃ  km² WRRL-Datensatz 

Bewertungsgröße Fläche mit künstlicher Landentwässe-

rung (durch Dräne, Schöpfwerke, 

Siele, Gräben) 

ὃ  km² Raumdaten zur Flächenentwässerung 

Bezugsgröße  - -  

Bewertungsmaßstab 

Berechnungsverfahren Expertenbewertung  

Berechnung der Flächenanteile mit Landentwässerung im Ein-

zugsgebiet:  

EZG

LE
LE

A

A
Ind =

 

Abschätzung des Einflusses der Landentwässerung im Einzugs-

gebiet auf die Veränderung des Wasserhaushalts des zu bewer-

tenden Wasserkörpers; Beurteilungskriterien: 

Liegt eine Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts 

durch die Landentwässerung vor, und wie intensiv ist diese?  

Das Gesamteinzugsgebiet des Wasserkörpers ist zu berücksichti-

gen. 

IndLE BKLE Qualitative Beurteilung  

0 % - < 5 % 1 
keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des 

Landschaftswasserhaushalts 

5 % - < 10 % 2 
geringe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts 

10 % - < 25 % 3 
mäßige Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts 

25 % - < 50 % 4 
hohe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts  

Gewässercharakter wird erheblich verändert 

50 % - < 100 % 5 

sehr hohe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaus-

halts 

Gewässercharakter wird massiv verändert 

Abbildung 8: Kriteriumsteckbrief für Kriterium A2  ρLandentwässerung 

Die Berechnung des Klassifizierungskriteriums A2 erfolgt verfahrenskonform gemäß der LAWA-Hand-

lungsanleitung entsprechend den Angaben im Kriteriumsteckbrief (s. o.). Somit liegt keine landesspe-

zifische Verfahrensanpassung vor. 
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4.4.2 Bewertungsergebnis Kriterium A2  ρLandentwässerung 

Abbildung 10 zeigt die Bewertung der sächsischen Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Kriterium 

A2, die sich nach dem Berechnungsverfahren aus dem flächengewichteten mittleren Drainageflächen-

anteil innerhalb des Gesamteinzugsgebiets eines berichtspflichtigen Wasserkörpers ergibt. Bei drei 

Wasserkörpern wurde das Ergebnis aus dem Berechnungsverfahren durch eine Expertenbewertung an-

gepasst. 

 

Abbildung 9: Klassenverteilung der OWK - Kriterium A2 

a bei FWK in Zuständigkeit mehrerer uWB (s. Kapitel 4.2.3) 
b Kriteriumbewertung geht in die Bewertung der Belastungsgruppe ein (Worst-Case-Prinzip) 
c bei diesen FWK sind die Bewertungen beider Kriterien für die Bewertung der Belastungsgruppe rele-

vant 

Gegenüber der Landnutzungsform (Kriterium A1) sind die Auswirkungen der Landentwässerung auf 

den Landschaftswasserhaushalt der Fließgewässerwasserkörper geringer. So ergab die Bewertung von 

Kriterium A2, dass der Landschaftswasserhaushalt durch Landentwässerung bei über 60 % der Wasser-

körper nicht oder nur sehr geringfügig beeinträchtigt ist (Bewertungsklasse 1, 33,3 % der Wasserkör-

per), oder nur in geringem Maße beeinträchtigt wird (Bewertungsklasse 2, 28,5 %). Diese Einzugsge-

biete weisen im Mittel einen Drainageflächenanteil von unter 5 % (BK 1) bzw. unter 10 % (BK 2) auf. Die 

Wasserkörper der Bewertungsklasse 1 sind primär in Mittelgebirgslagen aufgrund des dort geringeren 

Anteils an landwirtschaftlichen Nutzflächen zu finden. Bei 33,7 % der Wasserkörper liegt mit einem 

mittleren Drainageflächenanteil zwischen 10 % und < 25 % ein mäßig beeinträchtigter Landschaftswas-

serhaushalt vor. Eine hohe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts (BK 4) wurde bei 25 Was-

serkörpern (4,5 %) ermittelt, während eine sehr hohe Beeinträchtigung (BK 5)  ρd. h. mehr als die Hälfte 

der Gesamteinzugsgebietsfläche wird entwässert ρ bei keinem Wasserkörper festgestellt werden 

konnte. 
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Von insgesamt 235 Wasserkörpern bildet deren jeweilige Bewertung hinsichtlich Kriterium A2 nach dem 

Worst-Case-Prinzip die Bewertung der Belastungsgruppe A (Kapitel 5.2). Bei 202 dieser 235 Wasserkör-

per ist die Bewertung von A2 identisch mit der von Kriterium A1, so dass sich bei diesen Wasserkörpern 

die Bewertung der Belastungsgruppe aus beiden Kriterien ergibt. 

 

Abbildung 10: Bewertung der Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Kriterium A2  ρLandent-
wässerung  
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4.5 Kriterium B1  ρEntnahme Oberflächenwasser 

4.5.1 Methodik zur Ermittlung der Kriteriumbewertung  

Belastungsgruppe B Wasserentnahmen 
Kriterium B1 Entnahme Oberflächenwasser Beschreibung 

Formelzeichen BKEnt_OW Raumbezug Gesamteinzugsgebiet Summe der maximalen Entnahmen aus 
Oberflächenwasserkörpern im Verhält-
nis zum mittleren Niedrigwasserabfluss, 
bei Expertenbewertung sinnvoll: Prüfung 
im Hinblick auf ökologischen Mindestab-
fluss (Niedrigwasser, ökologische Durch-
gängigkeit, bettbildende Abflüsse) 

Wasserkörpertyp Fließgewässer OW 
Belastungen 3.1...3.7  

ᴙᵋᴖᵋᴖᵏᴙᵋᴖᵋᴚ 
 
ᴙᵋᴘᵋᴖᵏᴙᵋᴘᵋᴛ 
4.5 

Wasserentnahmen: s. Pressure Codes 
Physische Veränderung von Ka-
nal/Bett/Ufer/Küste: s. Pressure Codes 
Hydrologische Änderung: s. Pressure Codes 
Hydromorphologische Änderung: Andere 

Datengrundlage Formelz. Einheit Datenquelle 
Zeitlicher Bezug Hauptbelastungszeitraum, wenn 

nicht bekannt, Jahresmittelwert 
L a Wasserbuch/Wasserrechtliche Genehmi-

gungen, Messungen, Schätzung 
Räumlicher Bezug Gesamteinzugsgebiet des Wasser-

körpers (Gewässersystem) 
ὉὤὋ-5) km² WRRL-Datensatz 

Bewertungsgröße genehmigte Gesamtentnah-
memenge aus dem Oberflächenwas-
ser (ohne direkte Wiedereinleitung 
innerhalb 500 m Fließstrecke) 

Ўὗ  103╙m3╙a-1 Wasserbuch/Wasserrechtliche Genehmi-
gungen, Schätzung,  

Bezugsgröße mittlerer Niedrigwasserabfluss ὓὔὗ 103╙m3╙a-1 Pegelmessung, Abflussregionalisierung, 
Schätzung 

Bewertungsmaßstab 

Berechnungsverfahren Expertenbewertung 
Berechnung des Verhältnisses der Wasserentnahmen im Ein-
zugsgebiet zum mittleren Niedrigwasserabfluss des Wasser-
körpers:  

t

EZG

Ent

OWEnt
MNQ

Q

Ind OWK

täD
=_  

Abschätzung des Einflusses von Wasserentnahmen aus dem Oberflächen-
wasser im Einzugsgebiet auf den Wasserhaushalt des zu bewertenden Was-
serkörpers; Beurteilungskriterien: 
Liegt eine Beeinträchtigung des natürlichen Abflussverhaltens durch die 
Wasserentnahme vor, und wie intensiv ist diese?  
Wird der ökologische Mindestabfluss (ersatzweise MQ/5) in einem Gewässer 
durch die Entnahme unterschritten? 
Das Gesamteinzugsgebiet des Wasserkörpers ist zu berücksichtigen. 

IndEnt_OW BKEnt_OW Qualitative Beurteilung 

0 % - < 25 % 1 

keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abfluss-
verhaltens  
Ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht un-
terschritten. 

25 % - < 100 % 2 
geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens  
Ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht oder 
nur sehr vereinzelt unterschritten. 

100 % - < 250 % 3 
mäßige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens  
Ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme selten oder 
dauerhaft gering unterschritten. 

250 % - < 500 % 4 
hohe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens  
Ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme häufig o-
der dauerhaft deutlich unterschritten. 

╟ ᴚᴕᴕ ≤ 5 
sehr hohe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens  
Ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme sehr häufig 
oder dauerhaft gravierend unterschritten. 

Abbildung 11: Kriteriumsteckbrief für Kriterium B1  ρEntnahme Oberflächenwasser 
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Die Berechnung des Klassifizierungskriteriums B1 erfolgt verfahrenskonform gemäß der LAWA-Hand-

lungsanleitung entsprechend den Angaben im Kriteriumsteckbrief (s. o.). Somit liegt keine landesspe-

zifische Verfahrensanpassung vor. 

4.5.2  Bewertungsergebnis Kriterium B1  ρEntnahme Oberflächenwasser 

Abbildung 13 zeigt die Bewertung der sächsischen Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Kriterium 

B1, die sich nach dem Berechnungsverfahren aus dem Verhältnis der Entnahmemengen im Gesamtein-

zugsgebiet eines berichtspflichtigen Wasserkörpers zu dessen mittlerem Niedrigwasserabfluss ergibt. 

Bei 70 Wasserkörpern wurde das Ergebnis aus dem Berechnungsverfahren durch eine Expertenbewer-

tung angepasst. 

Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der Fließgewässerwasserkörper durch Entnahmen von Oberflä-

chenwasser sind in Sachsen für einzelne Wasserkörper deutlich feststellbar. So weisen insgesamt 108 

Wasserkörper (19,4 %) eine mäßige (Bewertungsklasse 3), hohe (BK 4) oder sehr hohe Beeinträchtigung 

des Abflussverhaltens (BK 5) auf. Bei den Wasserkörpern der Klassen 4 und 5 wird der ökologische Min-

destabfluss häufig bis dauerhaft bzw. sehr häufig bis dauerhaft in deutlichem (BK 4) bzw. gravierendem 

Maße (BK 5) unterschritten. Dabei handelt es sich vielfach um Wasserkörper größerer Fließgewässer 

wie Lausitzer Neiße, Spree, Freiberger Mulde, Mulde, Weiße Elster oder Zschopau sowie um einige ihrer 

Nebengewässer. Einzugsgebiete, in denen Entnahmen in größerem Umfang vorgenommen werden, fin-

den sich vor allem in dichter besiedelten Regionen Sachsens sowie den Bergbauregionen des Mittel-

deutschen Reviers und der Lausitz. Zudem sind einige Wasserkörper im bergbaugeprägten West- und 

Mittelerzgebirge von höheren Oberflächenwasserentnahmen betroffen. 

Demgegenüber sind 80,6 % der Wasserkörper nicht oder nur in geringem Maße von Oberflächenwas-

serentnahmen betroffen. So liegen 67,9 % der berichtspflichtigen Fließgewässerwasserkörper (379 

Wasserkörper) in der Bewertungsklasse 1. Hier wird das Abflussverhalten durch Wasserentnahmen 

nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt, so dass der ökologische Mindestabfluss durch die Entnahmen 

nicht unterschritten wird. 12,7 % der Wasserkörper (71) liegen in Bewertungsklasse 2 und weisen damit 

eine geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens auf, wobei der ökologische Mindestabfluss nur 

sehr vereinzelt unterschritten wird.  
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Abbildung 12: Klassenverteilung der OWK - Kriterium B1 

a bei FWK in Zuständigkeit mehrerer uWB (s. Kapitel 4.2.3) 
b Kriteriumbewertung geht in die Bewertung der Belastungsgruppe ein (Worst-Case-Prinzip) 
c bei diesen FWK sind die Bewertungen mehrerer Kriterien für die Bewertung der Belastungsgruppe 
  relevant 

Von insgesamt 224 Wasserkörpern bildet deren jeweilige Bewertung hinsichtlich Kriterium B1 nach dem 

Worst-Case-Prinzip die Bewertung der Belastungsgruppe B (Kapitel 5.3). Bei 121 dieser 224 Wasserkör-

per ist die Bewertung von B1 identisch mit mindestens einem anderen Kriterium der Belastungsgruppe 

B, so dass sich bei diesen Wasserkörpern die Bewertung der Belastungsgruppe aus mehreren Kriterien 

ergibt. 
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Abbildung 13: Bewertung der Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Kriterium B1  ρEntnahme 
Oberflächenwasser 
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4.6 Kriterium B2  ρEinstaubewässerung 

4.6.1 Methodik zur Ermittlung der Kriteriumbewertung  

Belastungsgruppe B Wasserentnahmen 

Kriterium  B2 Einstaubewässerung Beschreibung 

Formelzeichen BKEB Raumbezug WRRL-berichtspflichtige 
Gewässer im Eigenein-
zugsgebiet 

Umfang der Einstaubewässerung an 
den Oberflächengewässern (Aufstau 
eines Gewässers zur Bewässerung an-
grenzender Landwirtschaftsflächen). 
Verhältnis der Länge von betroffenen 
Gewässerabschnitten zur Länge des 
gesamten Gewässernetzes (WRRL-be-
richtspflichtige Gewässer) 

Wasserkörpertyp Fließgewässer OW 

Belastungen 3.1...3.7 
ᴙᵋᴖᵋᴖᵏᴙᵋᴖᵋᴚ 

 
ᴙᵋᴘᵋᴖᵏᴙᵋᴘᵋᴛ 

4.5 

Wasserentnahmen: s. Pressure Codes 
Physische Veränderung von Ka-
nal/Bett/Ufer/Küste: s. Pressure Codes 
Hydrologische Änderung: s. Pressure Codes 

Hydromorphologische Änderung: Andere 

Datengrundlage Formelz. Einheit Datenquelle 

Zeitlicher Bezug Hauptbelastungszeitraum, wenn 
nicht bekannt, Jahresmittelwert 

t a Wasserbuch/Wasserrechtliche Geneh-
migungen, Messungen, Schätzung 

Räumlicher Bezug Eigeneinzugsgebiet des Wasserkör-
pers 

##8%-5) km² WRRL-Datensatz 

Bewertungsgröße Länge der betroffenen Gewässerab-
schnitte (WRRL-berichtspflichtige 
Gewässer) 

ὒ  km Wasserbuch/Wasserrechtliche Geneh-
migungen, Schätzung, Höhenmodell 

Bezugsgröße Gesamtlänge des WRRL-berichts-
pflichtiges Fließgewässernetzes im 
EEZG  

ὒ  km WRRL-Datensatz 

Bewertungsmaßstab 

Berechnungsverfahren Expertenbewertung  

Berechnung des Verhältnisses der vom Einstau betroffenen Ge-
wässerlängen zur Gesamtgewässerlänge:  

EEZG

EB
EB

L

L
Ind =  

Abschätzung des Einflusses von Einstaubewässerung im Eigenein-
zugsgebiet auf den Wasserhaushalt des zu bewertenden Wasser-
körpers; Beurteilungskriterien:  

¶ Liegt eine Beeinträchtigung des natürlichen Abflussverhaltens 
durch die Einstaubewässerung vor, und wie intensiv ist diese?  

¶ Sind Bauwerke zum Einstau vorhanden? 

IndEB BKEB Qualitative Beurteilung  

0 % - < 5 %  1 keine Einstaubewässerung oder nur sehr geringfügiger  An-
teil  

5 % - < 10 % 2 geringer Streckenanteil mit Einstaubauwerken 

10 % - < 25 % 3 mäßiger Streckenanteil mit Einstaubauwerken 

25 % - < 50 % 4 hoher Streckenanteil mit Einstaubauwerken 

╟ ᴚᴕ ≤ 5 sehr hoher Streckenanteil mit Einstaubauwerken 

Abbildung 14: Kriteriumsteckbrief für Kriterium B2  ρEinstaubewässerung 
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Die Bewertung der Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Klassifizierungskriterium B2 erfolgt auf-

grund fehlender Daten vollständig über eine Expertenbewertung. Es liegt keine landesspezifische Ver-

fahrensanpassung vor. 

4.6.2 Bewertungsergebnis Kriterium B2  ρEinstaubewässerung 

Abbildung 16 zeigt die Bewertung der sächsischen Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Kriterium 

B2 nach Expertenbewertung. Zu bewerten war der Umfang des Gewässereinstaus anhand des beein-

flussten, also des aufgestauten Streckenanteils eines Wasserkörpers. Insgesamt wurden 337 Wasser-

körper bewertet. Die 221 Wasserkörper ohne Bewertung befinden sich in den Landkreisen Bautzen, 

Nordsachsen und Zwickau, deren jeweilige untere Wasserbehörde keine Expertenbewertungen über-

mittelt haben, sowie im Landkreis Sächsische Schweiz ρ Osterzgebirge. Für letzteren Landkreis wurde 

seitens der unteren Wasserbehörde mitgeteilt, dass die Einstaubewässerung im Landkreis aufgrund der 

naturräumlichen Gegebenheiten nicht relevant sei. 

Im Ergebnis der Kriteriumbewertung zeigt sich, dass in Sachsen nur ein sehr geringer Anteil von Fließ-

gewässerwasserkörperabschnitten von Einstaubewässerung beeinträchtigt ist und somit kaum Auswir-

kungen auf den Wasserhaushalt der Wasserkörper festzustellen sind. In sehr geringem Umfang wird 

Einstaubewässerung aber angewandt. So weisen sechs Wasserkörper einen geringen Streckenanteil 

mit Aufstau des Gewässers auf (weniger als 10 % der Wasserkörperlänge, Bewertungsklasse 2). Diese 

sind überwiegend im Landkreis Meißen zu finden. Bei einem Wasserkörper werden nach Expertenein-

schätzung zwischen 10 und 25 % der Wasserkörperlänge für landwirtschaftliche Bewässerung aufge-

staut (Bewertungsklasse 3). In den Klassen 4 und 5 (aufgestauter Streckenanteil von 25 bis < 50 % bzw. 

50 % und mehr) befinden sich keine Wasserkörper. 



 

54 

 

Abbildung 15: Klassenverteilung der OWK - Kriterium B2 

a bei FWK in Zuständigkeit mehrerer uWB (s. Kapitel 4.2.3) 
b Kriteriumbewertung geht in die Bewertung der Belastungsgruppe ein (Worst-Case-Prinzip) 
c bei diesen FWK sind die Bewertungen mehrerer Kriterien für die Bewertung der Belastungsgruppe 
  relevant 

Von insgesamt 44 Wasserkörpern bildet deren jeweilige Bewertung hinsichtlich Kriterium B2 nach dem 

Worst-Case-Prinzip die Bewertung der Belastungsgruppe B (Kapitel 5.3). Bei 43 dieser 44 Wasserkörper 

ist die Bewertung von B2 identisch mit mindestens einem anderen Kriterium der Belastungsgruppe B, 

so dass sich bei diesen Wasserkörpern die Bewertung der Belastungsgruppe aus mehreren Kriterien 

ergibt. Somit existiert nur ein Wasserkörper (Geberbach-1, Bewertungsklasse 3), bei dem Kriterium B2 

die schlechteste Bewertung innerhalb der Belastungsgruppe B darstellt. 
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Abbildung 16: Bewertung der Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Kriterium B2  ρEinstaube-
wässerung 

  



 

56 

4.7  Kriterium B3  ρEntnahme Grundwasser 

4.7.1 Methodik zur Ermittlung der Kriteriumbewertung  

Belastungsgruppe B Wasserentnahmen 
Kriterium  B3 Entnahme Grundwasser Beschreibung 
Formelzeichen BKEnt_GW Raumbezug Gesamteinzugsgebiet Summe der maximalen Entnahmen aus 

dem Grundwasser im Verhältnis zum mitt-
leren Niedrigwasserabfluss zur Untersu-
chung des Umfangs der Wasserentnahme 
aus Grundwasserkörpern mit Einfluss auf 
den Wasserhaushalt an der Oberfläche. 
bei Expertenbewertung  sinnvoll: Prüfung 
im Hinblick auf ökologischen Mindestab-
fluss (Niedrigwasser, ökologische Durch-
gängigkeit, bettbildende Abflüsse) 

Wasserkörpertyp Fließgewässer OW*, GW* 
Belastungen 3.1...3.7 

ᴙᵋᴖᵋᴖᵏᴙᵋᴖᵋᴚ 
 
ᴙᵋᴘᵋᴖᵏᴙᵋᴘᵋᴛ 
4.5 
6.2 

Wasserentnahmen: s. Pressure Codes 
Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/ 
Küs- 
te: s. Pressure Codes 
Hydrologische Änderung: s. Pressure Codes 
Hydromorphologische Änderung: Andere 
Grundwasser: Änderung des Wasserstands 
oder  -volumens 

Datengrundlage Formelz. Einheit Datenquelle 
Zeitlicher Bezug Jahreswert t a - 
Räumlicher Bezug Gesamteinzugsgebiet ὉὤὋ  km² WRRL-Datensatz 

Bewertungsgröße genehmigte Gesamtentnahmemenge 
aus dem Grundwasser  

Ўὗ  103╙m3╙a-1 Wasserbuch/Wasserrechtliche Genehmi-
gungen 

Bezugsgröße mittlerer Niedrigwasserabfluss ὓὔὗ 103╙m3╙a-1 Pegelmessung, Abflussregionalisierung, 
Schätzung 

Zusatzkriterium  quantitativer Zustand Grundwasser-
körper 

Ὃὡὑ  - WRRL-Datensatz 

Bewertungsmaßstab 
Berechnungsverfahren (landesspezifischer Ansatz) Expertenbewertung  

Berechnung des Verhältnisses der Grundwasserentnahmen 
im Gesamteinzugsgebiet zum mittleren Niedrigwasserab-
fluss des Wasserkörpers für alle Wasserkörper, deren Ge-
samteinzugsgebiet sich vollständig oder teilweise mit einem 
Grundwasserkörper mit schlechtem quantitativen Zustand 
überschneidet (Überschneidungsanteil ╟ 0,5 %): 

Ὅὲᾨ
В Ўὗ

ὓὔὗ
 

Abschätzung des Einflusses von Wasserentnahmen aus dem Grund-
wasser im Einzugsgebiet auf den Wasserhaushalt des zu bewerten-
den Oberflächenwasserkörpers; Beurteilungskriterien:  
¶ Liegt eine Beeinträchtigung des natürlichen Abflussverhaltens 

durch die Wasserentnahme vor, und wie intensiv ist diese?  
¶ Wie stark ist die räumliche und/oder zeitliche Verschiebung des 

Grundwasserabflusses (Menge und Dynamik)? 
¶ Wird der ökologische Mindestabfluss (ersatzweise MQ/5) in ei-

nem Gewässer durch die Entnahme(n) unterschritten? 
IndEnt_GW BKEnt_GW Qualitative Beurteilung  

0 % 1 keine Beeinträchtigung des Abflussverhaltens 
Ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht  unterschritten.  

> 0 % - < 25 % 2 

geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge leicht verrin-
gerten Grundwasserabflusses (Höhe und Dynamik) 
Ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht oder nur 
sehr vereinzelt unterschritten. 

25 % - < 100 % 
und Ὃὡὑ  ╚ ᵛK;@D=;@Lᵘ 3 

mäßige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge mäßig ver-
ringerten Grundwasserabflusses (Höhe und Dynamik) 
Ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme selten oder dau-
erhaft gering  unterschritten. 

100 % - < 250 % 
und Ὃὡὑ  ╚ ᵛK;@D=;@Lᵘ 4 

hohe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge stark verringer-
ten Grundwasserabflusses (Höhe und Dynamik) 
Ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme häufig  oder dau-
erhaft deutlich  unterschritten. 

╟ ᴗᴚᴕ ≤ 
und Ὃὡὑ  ╚ ᵛK;@D=;@Lᵘ 5 

sehr hohe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge gravierend 
verringerten Grundwasserabflusses (Höhe und Dynamik) 
Ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme sehr häufig oder 
dauerhaft gravierend  unterschritten. 

Abbildung 17: landesspezifisch angepasster Kriteriumsteckbrief für Krite rium B3 ρ  Entnahme 
Grundwasser 
Passagen in Rot: landesspezifische Verfahrensanpassung für Sachsen  
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* OW, GW: Eine Anwendung des Kriteriums ist grundsätzlich sowohl zur Bewertung des Wasserhaushalts 
der Oberflächenwasserkörper als auch zur Bewertung des Wasserhaushalts der Grundwasserkörper 
möglich. Sollte das Kriterium für beide Wasserkörpertypen angewandt werden, so müssen auch zwei 
separate Berechnungsverfahren für das Kriterium definiert werden. Bei der vorliegenden Wasserhaus-
haltsklassifizierung in Sachsen werden ausschließlich die Fließgewässerwasserkörper bewertet bzw. 
klassifiziert. 

Zwischen Grundwasser und Oberflächenwasser bestehen in vielfältiger Weise Wechselwirkungen, die 

zum Teil auch das Abflussgeschehen im Oberflächengewässer beeinflussen (z. B. DWA, 2013). So kann 

dem Oberflächengewässer bei entsprechender Exposition der Grundwasseroberfläche Grundwasser 

zuströmen (Exfiltration). Bei umgekehrtem Gefälle kann Oberflächenwasser in den Grundwasserkörper 

eindringen (Infiltration). Wird der Grundwasserspiegel durch Entnahmen gesenkt, kann dies die Menge 

des dem Oberflächengewässer direkt zufließenden Grundwassers verringern, insbesondere bei der Ent-

nahme von Grundwasser aus einem oberflächennahen Grundwasserleiter. Bei sehr hohen Entnahme-

mengen kann das Oberflächengewässer sogar Wasser verlieren, wenn sich aufgrund der hohen Entnah-

memenge ein Grundwassertrichter gebildet hat und es zu einer Umkehr der Fließrichtung kommt. Dann 

ᵛN=JDA=JLᵘ <=J -:=J>DƆ;@=FO9KK=JCȎJH=J 5asser an den Grundwasserkörper. 

Über das Kriterium B3 lässt sich der Einfluss von Grundwasserentnahmen auf den Wasserhaushalt der 

Fließgewässerwasserkörper bewerten. Dabei wird auch der mengenmäßige Zustand der Grundwasser-

körper berücksichtigt. Die LAWA-Verfahrensempfehlung enthält allerdings keine Angaben zur Berech-

nung dieses Kriteriums. Daher musste ein landesspezifischer Ansatz für das Berechnungsverfahren 

entwickelt werden (s. Steckbrief). Der für Sachsen angepasste Berechnungsansatz orientiert sich an der 

Vorgehensweise der Wasserhaushaltsklassifizierung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (HOFF-

MANN et al., 2014). Die räumliche Bezugsebene ist auch bei diesem Kriterium das Gesamteinzugsgebiet 

eines Wasserkörpers, da sich Entnahmen im Oberlauf eines Gewässers stets kumulativ auf unterhalb 

gelegene Wasserkörper auswirken. Insbesondere bei hohen Entnahmemengen sind nicht nur lokal be-

grenzte Auswirkungen, sondern auch Auswirkungen im regionalen Maßstab zu erwarten. 

Bei der Berechnung des Indikators IndEnt_GW wird als Zusatzkriterium die bereits vorliegende Bewer-

tung des quantitativen Zustands der Grundwasserkörper berücksichtigt. Demnach können Wasserkör-

per, deren Gesamteinzugsgebiet sich vollständig (> 99,5 %) mit einem Grundwasserkörper mit quanti-

tativ gutem Zustand überschneidet, auch hinsichtlich des Oberflächenwasserhaushalts ausschließlich 

mit gut bewertet werden und demzufolge ausschließlich den Bewertungsklassen 1 (keine Beeinträch-

tigung des Abflussverhaltens) oder 2 (geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens) zugeordnet wer-

den. Die Bewertungsklassen 3, 4 und 5 (mäßige, hohe bzw. sehr hohe Beeinträchtigung) können nur 

erreicht werden, sofern sich das Gesamteinzugsgebiet des zu bewertenden Wasserkörpers vollständig 

G<=J L=ADO=AK= ᶂ<ᵋ @ᵋ ╟ ᴕᵌᴚ ≤ Ĺ:=JK;@F=A<MF?K9FL=ADᶃ EAL =AFem Grundwasserkörper mit quantitativ 
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schlechtem Zustand überschneidet. Der Wert von 0,5 % als Toleranzgrenze für den minimal erforderli-

chen prozentualen Überschneidungsanteil wurde in dieser Höhe festgelegt, damit sehr geringe Über-

schneidungsflächen, die u. U. auf geometrische Ungenauigkeiten in den Datengrundlagen zurückzufüh-

ren sind, die Kriteriumbewertung nicht beeinflussen. 

Als Bezugsgröße dient auch im Berechnungsverfahren von Kriterium B3 der mittlere Niedrigwasserab-

fluss (MNQ).  Auch bei Grundwasserentnahmen können Auswirkungen auf das Oberflächengewässer zu 

Niedrigwasserzeiten gravierender sein als bei normalen Abflussverhältnissen, da insbesondere bei 

Niedrigwasser der Zufluss von Grundwasser durch Exfiltration von großer Bedeutung für ein Fließge-

wässer ist. Führen Grundwasserentnahmen zu einer Verminderung oder gar zum Ausbleiben der Exfilt-

ration, stellt dies eine gravierende Belastung für das Fließgewässer dar. 

4.7.2 Bewertungsergebnis Kriterium B3  ρEntnahme Grundwasser 

Abbildung 19 zeigt die Bewertung der sächsischen Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Kriterium 

B3, die sich nach dem Berechnungsverfahren aus dem Verhältnis der Grundwasserentnahmemengen 

im Gesamteinzugsgebiet eines berichtspflichtigen Wasserkörpers zu dessen mittlerem Niedrigwasser-

abfluss ergibt. Bei 25 Wasserkörpern wurde das Ergebnis aus dem Berechnungsverfahren durch eine 

Expertenbewertung angepasst.  

Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der Fließgewässerwasserkörper durch Grundwasserentnahmen 

sind in Sachsen für eine Vielzahl der berichtspflichtigen Fließgewässerwasserkörper feststellbar. Mit 

Blick auf die jeweiligen Entnahmemengen ist deren Wirkungsgrad auf das Abflussverhalten der Wasser-

körper insgesamt aber gering. Gegenüber den Oberflächenwasserentnahmen gibt es zwar deutlich 

mehr Grundwasserentnahmestellen, jedoch sind die entnommenen Wassermengen beim Grundwasser 

geringer. Außerdem wurde bei Kriterium B3 neben der Entnahmemenge auch der mengenmäßige Zu-

stand der Grundwasserkörper, über denen sich der jeweilige Fließgewässerwasserkörper befindet, bei 

der Kriteriumbewertung berücksichtigt (Kapitel 4.7.1). Dementsprechend weichen bei Kriterium B3 

deutlich mehr Wasserkörper vom Referenzzustand (Bewertungsklasse 1) ab, als es bei Kriterium B1 der 

Fall ist. Allerdings sind die Abweichungen vom Referenzzustand geringer, so dass die Mehrzahl der vom 

Referenzzustand abweichenden Wasserkörper mit Klasse 2 bewertet wurden. Das betrifft insgesamt 

433 (77,6 %) Wasserkörper. Weitere 45 Wasserkörper (8 %), die nicht den Referenzzustand erreichen, 

verteilen sich auf die Bewertungsklassen 3 bis 5. In insgesamt 80 Wasserkörpern bzw. deren Gesamt-

einzugsgebieten finden keine Grundwasserentnahmen statt, so dass diese in Bewertungsklasse 1 ein-

gestuft wurden. 
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Abbildung 18: Klassenverteilung der OWK - Kriterium B3 

a bei FWK in Zuständigkeit mehrerer uWB (s. Kapitel 4.2.3) 
b Kriteriumbewertung geht in die Bewertung der Belastungsgruppe ein (Worst-Case-Prinzip) 
c bei diesen FWK sind die Bewertungen mehrerer Kriterien für die Bewertung der Belastungsgruppe 
  relevant 

Von insgesamt 453 Wasserkörpern bildet deren jeweilige Bewertung hinsichtlich Kriterium B3 nach dem 

Worst-Case-Prinzip die Bewertung der Belastungsgruppe B (Kapitel 5.3). Bei 124 dieser 453 Wasserkör-

per ist die Bewertung von B3 identisch mit mindestens einem anderen Kriterium der Belastungsgruppe 

B, so dass sich bei diesen Wasserkörpern die Bewertung der Belastungsgruppe aus mehreren Kriterien 

ergibt. 
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Abbildung 19: Bewertung der Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Kriterium B3  ρEntnahme 
Grundwasser 
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4.8 Kriterium C1  ρEinleitung in Oberflächenwasser 

4.8.1 Methodik zur Ermittlung der Kriteriumbewertung  

Belastungsgruppe C Wassereinleitungen 
Kriterium  C1 Einleitung in Oberflächenwasser Beschreibung 

Formelzeichen BKEin_OW Raumbezug Gesamteinzugsgebiet Summe der maximalen Einleitmengen 
in Oberflächenwasserkörper im Ver-
hältnis zum mittleren Niedrigwasser-
abfluss 

Wasserkörpertyp Fließgewässer OW 

Belastungen ᴖᵋᴖᵏ ᴖᵋᴞ 
ᴙᵋᴖᵋᴖᵏᴙᵋᴖᵋᴚ 
 
ᴙᵋᴘᵋᴖᵏᴙᵋᴘᵋᴛ 
4.5 

Punktquellen: s. Pressure Codes 
Physische Veränderung von Ka-
nal/Bett/Ufer/Küste: s. Pressure Codes 
Hydrologische Änderung: s. Pressure Codes 
Hydromorphologische Änderung: Andere 

Datengrundlage Formelz. Einheit Datenquelle 
Zeitlicher Bezug Hauptbelastungszeitraum, wenn nicht 

bekannt, Jahreswert 
t a Wasserbuch/Wasserrechtliche Geneh-

migungen, Messungen, Schätzung 
Räumlicher Bezug Gesamteinzugsgebiet des Wasserkör-

pers (Gewässersystem) 
ὉὤὋ-5) km² WRRL-Datensatz 

Bewertungsgröße genehmigte Gesamteinleitmenge aus 
dem Oberflächenwasser  

Ўὗ  103╙m3╙a-

1 
Wasserbuch/Wasserrechtliche Geneh-
migungen, Schätzung 

Bezugsgröße mittlerer Niedrigwasserabfluss ὓὔὗ 103╙m3╙a-

1 
Pegelmessung, Abflussregionalisie-
rung, Schätzung 

Bewertungsmaßstab 

Berechnungsverfahren Expertenbewertung  

Berechnung des Verhältnisses der Wassereinleitungen im Ein-
zugsgebiet zum Niedrigwasserabfluss des Wasserkörpers:  

t

EZG

Ein

OWEin
MNQ

Q

Ind OWK

täD
=_  

Abschätzung des Einflusses von Wassereinleitungen aus dem 
Oberflächenwasser im Einzugsgebiet auf den Wasserhaushalt des 
zu bewertenden Wasserkörpers; Beurteilungskriterien:  
¶ Liegt eine Beeinträchtigung des natürlichen Abflussverhal-

tens durch die Wassereinleitungen vor, und wie intensiv ist 
diese?  

¶ Wie stark ist die zusätzliche hydrodynamische Belastung des 
Gewässers (morphologische Veränderungen, Abdrift von Or-
ganismen)? 
 

IndEin_OW BKEin_OW Qualitative Beurteilung  

0 % - < 25 % 1 
keine oder nur sehr geringfügige  Beeinträchtigung des 
Abflussverhaltens  
keine Veränderung der hydrodynamischen Belastung 

25 % - < 100 % 2 
geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens  
keine oder nur sehr seltene Veränderung der hydrodyna-
mischen Belastung 

100 % - < 250 % 3 
mäßige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens  
seltene oder dauerhaft geringe Veränderung der hydrody-
namischen Belastung 

250 % - < 500 % 4 

hohe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens  
häufige oder dauerhaft deutliche Veränderung der hydro-
dynamischen Belastung 
Gewässercharakter wird erheblich  verändert. 

╟ ᴚᴕᴕ ≤ 5 

sehr hohe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens  
sehr häufige oder dauerhaft gravierende Veränderung 
der hydrodynamischen Belastung 
Gewässercharakter wird massiv verändert. 

Abbildung 20: Kriteriumsteckbrief für Kriterium C1  ρEinleitung in Oberflächenwasser 
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Die Berechnung des Klassifizierungskriteriums C1 erfolgt verfahrenskonform gemäß der LAWA-Hand-

lungsanleitung entsprechend den Angaben im Kriteriumsteckbrief (s. o.). Somit liegt keine landesspe-

zifische Verfahrensanpassung vor. 

4.8.2  Bewertungsergebnis Kriterium C1 ρ  Einleitung in Oberflächenwasser 

Abbildung 22 zeigt die Bewertung der sächsischen Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Kriterium 

C1, die sich nach dem Berechnungsverfahren aus dem Verhältnis der Einleitmengen im Gesamteinzugs-

gebiet eines berichtspflichtigen Wasserkörpers zu dessen mittlerem Niedrigwasserabfluss ergibt. Bei 

32 Wasserkörpern wurde das Ergebnis aus dem Berechnungsverfahren durch eine Expertenbewertung 

angepasst. 

Einleitungen in Oberflächenwasser stellen für mehr als zwei Drittel der Fließgewässerwasserkörper 

(insgesamt 376 bzw. 67,4 %) keine oder nur eine geringfügige Belastung des Wasserhaushalts dar. Ins-

gesamt 376 Wasserkörper (67,4 %) wurden mit Klassen 1 bewertet. Bei 69 Wasserkörpern (12,4 %) liegt 

eine geringe Beeinträchtigung vor (Bewertungsklasse 2). Wasserkörper mit einer mäßigen (Bewer-

tungsklasse 3), hohen (BK 4) oder sehr hohen Beeinträchtigung (BK 5) befinden sich primär in den Berg-

bauregionen Sachsens (Mitteldeutsches Revier, Lausitz) sowie in den dichter besiedelten Gebieten um 

die Ballungszentren Dresden, Leipzig und Chemnitz-Zwickau. Bei den Wasserkörpern der Klassen 4 und 

5 (insgesamt 76 Wasserkörper bzw. 13,6 % der berichtspflichtigen Wasserkörper) wird der Gewäs-

sercharakter durch die Wassereinleitungen erheblich (BK 4) bzw. massiv (BK 5) verändert. 

Bei Wasserkörpern, die vollständig oder anteilig in Zuständigkeit der Stadt Dresden liegen, wurden, auf-

grund flächendeckend vorliegender Informationen, Regenwassereinleitungen im Zuge der Expertenbe-

wertung in die Kriteriumbewertung einbezogen. Diese haben, laut der Stadt Dresden, einen beträchtli-

chen Einfluss auf das Abflussgeschehen der Wasserkörper im Stadtgebiet. 
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Abbildung 21: Klassenverteilung der OWK - Kriterium C1 

a bei FWK in Zuständigkeit mehrerer uWB (s. Kapitel 4.2.3) 
b Kriteriumbewertung geht in die Bewertung der Belastungsgruppe ein (Worst-Case-Prinzip) 
c bei diesen FWK sind die Bewertungen beider Kriterien für die Bewertung der Belastungsgruppe relevant 

Das Kriterium geht vollständig in die Bewertung der Belastungsgruppe C ein (Kapitel 5.4), da hinsicht-

lich Kriterium C2 (Einleitung ins Grundwasser, Kapitel 4.9) sämtliche Wasserkörper mit Klasse 1 bewer-

tet wurden. 
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Abbildung 22: Bewertung der Fließgewässerwasserkörper hinsichtlich Kriterium  C1 ρ  Einleitung 
in Oberflächenwasser 

  


























































































































